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Erläuterungsbericht  
 
zum Antrag auf wasserrechtl iche Bewil l igung  zur Grundwasser- 

und Uferf i l t ratentnahme für die Wasserversorgung des 

Produkt ionsstandortes Monheim der UNIFERM GmbH & Co. KG  

 

 

1 Allgemeine Situation und Aufgabenstellung  

Die UNIFERM GmbH & Co. KG (nachfolgend kurz: UNIFERM) 

verfügt zur Versorgung des Produkt ionsstandortes Monheim am 

Rhein mit Wasser ( im Wesent lichen Kühlwasser und 

Prozesswasser in Trinkwasserqual ität  u. a. zur Herstellung 

hochwert iger Backhefe) über ein Wasserecht zur Gewinnung 

von Grundwasser und Rheinuferf i l t rat im Umfang von bis zu 

800 m³/h, 13.000 m³/d und 4.000.000 m³/a. Das Wasserrecht 

besteht in Form einer wasserrechtl ichen Bewil l igung mit 

Befr istung bis zum 30.09.2025 und beinhaltet die Entnahme aus 

den aktuel l im Parallelbetr ieb laufenden Vert ikalf i l terbrunnen 

sowie ggf. aus einem Reservebrunnen in der Wasser -

gewinnungsanlage auf dem Firmengelände der UNIFERM. Für 

die Zeit  nach dem 30.09.2025 muss ein neues Wasserrecht 

beantragt werden.  

 

Die Wassergewinnungsanlage der UNIFERM bef indet sich 

südöst l ich der Stadt Monheim am orographisch rechten 

Rheinufer in unmittelbarer Rheinnähe in etwa auf Höhe der 

Rheinki lometer 707 und 707,5 (vgl.  Übersichtskarte, Anlage  1 

und Lageplan, Anlage 2). Die Förderung des Wassers erfolgt  

auf dem Werksgelände und unmittelbar angrenzend mit drei 

Vert ikalf i l terbrunnen (Bu1, Bu3 und Bv4) . Ein vierter Brunnen 

(Bu2) besteht und ist als Ersatzbrunnen im Wasserrecht 

inkludiert,  wurde jedoch nach Angaben von UNIFERM bere its 

langjähr ig nicht mehr betr ieben . Dieser soll kurzfr ist ig 

reaktiv iert werden und u.  a. auch als Redundanz zur benöt igten 

Menge an Betr iebswasser in Trinkwasserqualität dienen. Eine 



Wasserrechtsantrag UNIFERM Monheim  Seite - 6 - 

 

wasserrecht l iche Grundlagenermitt lung für die Neubeantragung 

der Grundwasser- und Uferf i l t ratentnahme, durchgeführt vom 

unterzeichnenden Ingenieurbüro , vom September 2022 kommt 

zu dem Schluss, dass eine Förderung von maximal rd.  

8.000.000 m³/a (Uferf i l t rat ion + landseit iges Grundwasser) am 

Standort theoret isch möglich ist  (B IESKE UND PARTNER  2022). 

Bereits im Ergebnis der Studie wurde festgehalten, dass, s ol lten 

die vorhandenen Brunnen für eine Fördermenge von ca. 

8 Mio. m³/a nicht ausreichen, im Wasserrecht ab Oktober 2025 

ein Standort für einen fünften Brunnen mitberücksicht igt werden  

sol lte. Dieser fünfte Brunnenstandort wird somit durch den 

hiermit vorgelegten Wasserrechtsantrag mit inkludiert.  Die Lage 

der Vert ikalf i l terbrunnen ist in Anlage 2 dargestel lt .  Anhang 1 

fasst zudem die Stammdaten der Brunnen inkl.  Standort -

koordinaten zusammen. 

 

Der Wasserbedarf von UNIFERM übersteigt die wasserrecht l ich 

zugelassene Eigengewinnung erheblich. Es wird eine 

Größenordnung von ca. 8  Mio. m³/a an Betr iebswasser benötigt 

(davon ca. 800.000 m³/a in Trinkwasserqual ität).  Die Differenz -

menge zum bestehenden Wasserrecht wurde bislang von der 

benachbarten Currenta GmbH & Co. OHG bezogen.  Aus 

Gründen der Betr iebs- und Standortsicherheit  für den  für 

Deutschland essent iellen Hefeproduktionsstandort Monheim 

strebt UNIFERM mit dem ab Oktober 2025 zu erwirkenden 

Wasserrecht  eine Steigerung des Eigenversorgungsanteils an 

der benötigten Gesamtwassermenge an. Aus Gründen der 

Redundanz zur Betr iebs- und Standortsicherheit  wird hiervon 

unabhängig weiterhin eine Bezugsmöglichkeit  von notwendigen 

Mengen über die Currenta GmbH & Co. OHG angestrebt.  

 

Auf der Grundlage des derzeit igen und prognostiz ierten 

Wasserbedarfs unter Berücksicht igung möglicher Extrem -

wetterlagen werden die maximalen Grundwasser - und 

Uferf i l t ratentnahmemengen aus den bestehenden und 
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geplanten Vert ikalf i l terbrunnen sowie ggf. aus einem 

Reservebrunnen wie folgt beantragt:  

 
 1.400 m³/h 

 33.600 m³/d 

 8.000.000 m³/a 

 

Angesichts der Antragsmenge von 8 Mio. m³/a muss der 

Wasserrechtsantrag von einer al lgemeinen Vorprüfung des 

Einzelfalls nach Umweltverträglichkeitsgesetz (UVPG) begleitet 

werden. Zusammen mit dem Er läuterungsber icht zum 

Wasserrechtsantrag wird daher eine Umwelterklärung zum 

Vorhaben gesondert vorgelegt.  

 

Dieser hydrogeologische Er läuterungsbericht umfasst die 

wissenschaft l iche Aus- und Bewertung der hydrogeologischen 

Gegebenheiten sowie alle für den wasserrechtl ichen Antrag zur 

Grundwasser- und Uferf i l t ratförderung aus den Vert ikal-

f i l terbrunnen erforderlichen Unter lagen und Nachweise.  

 

 

2 Wasserrechtliche Situation 

2.1 Wasserrechtliche Entwicklung 

Der UNIFERM GmbH & Co. KG wurde am 02.10.1995 durch die 

Bezirksregierung Düsseldorf die wasserrechtl iche Bewil l igung 

(Az.: 54.16.21-42/92) für Entnahme von Grundwasser auf den 

Grundstücken der Stadt Monheim mittels drei im Parallelbetr ieb 

laufenden Vert ikalf i l terbrunnen sowie ggf. aus einem 

Reservebrunnen bis zu folgenden Mengen ertei l t :  

 
 800 m³/h 

 13.000 m³/d 

 4.000.000 m³/a 
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Die maximalen Stundenentnahmemengen für die Einzelbrunnen 

sind dabei wie folgt festgelegt  

 

Brunnen Bu 1:  300 m³/h 

Brunnen Bu 3:  300 m³/h 

Brunnen Bv 4:  200 m³/h 

Brunnen Bu 2:  300 m³/h (Reservebrunnen),  

insgesamt jedoch nicht mehr als 800  m³/h im Parallelbetr ieb.  

 

Aus dem Brunnen Bu3 wird antei l ig der Trinkwasserbedarf des 

Werks gedeckt, aus den übrigen Brunnen wird ausschl ießl ich 

Betr iebswasser gefördert.  

 

Auf dem oben zit ierten Wasserrecht des Jahres 199 5 aufbauend 

wird zusammen mit  den vorgelegten Antragsunter lagen ein 

neues Wasserrecht als Grundlage der zukünft igen Versorgung 

des Produkt ionsstandortes mit Rohwasser zum Zweck der 

Versorgung der Produktionsanlagen der Firma UNIFERM − Werk 

Monheim − beantragt (vgl.  Abschnitt  2.2).  

 

 

2.2 Antragsgegenstand 

UNIFERM beantragt  eine wasserrechtl iche Bewil l igung zur 

Fortführung der Grundwasser - und Uferf i l t ratentnahme zum 

Zweck der Betr iebswasserbereitstellung mit Geltung ab dem 

01.10.2025 (hi lfsweise gehobene Er laubnis, äußerst hilfsweise 

Erlaubnis) . Als Laufzeit  werden 30 Jahre beantragt.  

 

Die Entnahme aus den einzelnen Brunnen dif ferenziert sich wie 

folgt:  

 

Brunnen Standort-
koordinaten Wassertyp Förderrate 

[m³/h]  
Förderrate 

[m³/d]  

Bu1 352685,6 /  
5659581,6 Betr iebswasser  300 7.200 
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Brunnen Standort-
koordinaten Wassertyp Förderrate 

[m³/h]  
Förderrate 

[m³/d]  

Bu2 352543,0 /  
5659609,4 

Tr ink- und 
Betr iebswasser  300 7.200 

Bu3 352498,9 /  
5659651,9 

Tr ink- und 
Betr iebswasser  300 7.200 

Bv4 352715,4 /  
5659505,1 Betr iebswasser  200 4.800 

Bu5 
(geplant)  

352464,9 /  
5659694,8 Betr iebswasser  300 7.200 

 

Die beantragten Fördermengen belaufen sich in Summe auf:  

 
 1.400 m³/h 

 33.600 m³/d 

 8.000.000 m³/a 

 

Davon werden 800.000 m³/a zur Herstellung von Prozesswasser 

in Tr inkwasserqual ität genutzt.  

 

Die Entnahmemengen werden höher als die aktuel len 

Wasserrechte beantragt. Detai ls zur Herleitung dieser 

Antragsmengen werden in Abschnitt  4 dargestellt .  

 

 

2.3 Begründung für die erforderliche Rechtsstellung  
einer wasserrechtlichen Bewill igung 

UNIFERM beantragt eine wasserrecht l iche Bewil l igung für ihre 

Grundwasser- und Uferf i l t ratfassungsanlagen in Monheim mit 

einer Laufzeit  von 30 Jahren (vgl.  Abschnitt  1 und 2.2).  

 

Die Antragsteller in befindet s ich als Herstel ler in von Backhefe 

und Backzutaten in einem europäischen Wettbewerb. Al le 

maßgebl ichen Wettbewerber der Antragstel ler in verfügen über 

eine eigene gesicherte Wasserversorgung. Ohne eigene 
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Wasserförderung wäre die Antragstel ler in nicht  

wettbewerbsfähig.  

 

Der Hauptsitz der UNIFERM befindet sich in Werne, Westfalen. 

Das Unternehmen betreibt zwei hochmoderne 

Produkt ionsstandorte in Deutschland: In Monheim wird 

tradit ionel l Backhefe hergestel lt ,  während in Werne 

Fermentat ionsprodukte und Backmittel produziert werden. Seit  

dem 1. Mai 2017 übernimmt die UNION Frischelogist ik GmbH 

(UNILOG), ein 100 %-iges Tochterunternehmen von UNIFERM, 

die vol lständige Logist ik für das Unternehmen.  

 

Eine der zentralen Voraussetzungen für die langfr ist ige 

Sicherung des Produktionsstandortes Monheim und der damit 

gebundenen Arbeitsplätze ist die Gewährleistung einer 

langfr ist ig gesicherten Rechtsposit ion hinsicht l ich der 

Wasserförderung. Aus diesem Grund wird beantragt, die 

wasserrecht l iche Bewil l igung zur Entnahme von Wasser für eine 

Dauer von 30 Jahren zu gewähren.  

 

Die Rechtsform der befr isteten wasserrechtl ichen Bewil l igung 

und die Laufzeit  von 30 Jahren rechtfer t igen sich zudem aus 

dem umfassenden, bereits getät igten, laufenden und geplanten 

Investit ions- und Betr iebskostenumfang zur Herstel lung, zum 

Betr ieb und Erhalt  der für die Wasserversorgung benötigten 

technischen Bauwerke und Infrastruktur in den Wasser -

gewinnungsanlagen (vgl.  Abschnitt  11 zu Bauwerken und 

Infrastruktur).  Bei der Ertei lung der befr isteten wasser-

rechtl ichen Bewill igung zur Fortführung der Wasserentnahme 

sind sämtl iche wasserwirtschaft l ichen Rahmenbedingungen in 

die Ermessensentscheidung einzubeziehen. Dementsprechend 

ist auch das Vorhandensein der bestehenden Wasser -

benutzungsinfrastruktur  mit Blick auf das Bestehen eines 

berecht igten Interesses des Gewässerbenutzers zu beachten. 

Dies gilt  insbesondere mit Blick auf die Wirtschaft l ichkeit  der 

bestehenden Wasserversorgung gegenüber anderweit igen, 
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vergleichsweise herangezogenen Wasserversorgungs -

möglichkeiten. Dies zeigt sich gerade an den bereits getät igten 

Investit ionen in die bestehende Infrastruktur.  Die Infrastruktur 

der Wassergewinnungsanlagen einschließlich der 

angeschlossenen Versorgungseinrichtungen ist darauf 

ausger ichtet,  die gegenwärt ige und zukünft ige Trink- und 

Betr iebswasserversorgung des Produktionsstandortes Monheim 

langfr ist ig s icherzustel len. Sie ist die Grundlage für die 

wirtschaft l iche Tätigkeit  im Vertrauen darauf, dass die 

Benutzung und damit  ihre unabdingbare Wasserversorgung von 

Drit ten in ihrem Bestand nicht angegr if fen werden kann.  

 

Im Zuge der COVID-19-Pandemie wurde UNIFERM durch die 

Bundesregierung als systemrelevant eingestuft ,  um die 

Versorgung der Bevölkerung mit Backwaren  − für deren 

Herstellung die produzierte Backhefe essentiel l notwendig ist  − 

sicherzustel len.  

 

Die Ertei lung einer befr isteten wasserrechtl ichen Bewil l igung ist 

zudem angesichts der bis lang bestehenden Bewill igung 

geboten. Bei ihrer Ermessensentscheidung hat die Behörde 

auch zu berücksichtigen, ob das betroffene Unternehmen 

bereits über eine gesicherte Posit ion verfügt hat. In den Fäl len, 

in denen es um eine Fortsetzung einer Bewil l igung geht und die 

Gewässerbenutzung bereits seit  längerer Zeit  auf einer 

derart igen gesicherten Basis betr ieben worden ist,  kann dem 

betreffenden Unternehmen ein Verzicht  auf diese gesicherte 

Stel lung nicht ohne Weiteres zugemutet werden.  

 

 

3 Betriebsbeschreibung 

Der Produktionsbetr ieb und der damit einhergehende 

Wasserbedarf werden durch UNIFERM wie folgt beschr ieben:  
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„Die UNIFERM GmbH & Co. KG betreibt auf ihrem 

Betr iebsgelände in Monheim eine Anlage zur Herstellung von 

Backhefe mit einer derzeit  genehmigten Kapazität von 

100.000 t/a Hefe bezogen auf eine durchschnitt l iche 

Trockensubstanz von 32 %. 

 

Zur Herstellung werden unter Einsatz des Hauptrohstoffs 

Melasse ausgewählte Hefestämme in einer Aufeinanderfolge 

von Fermentat ionen unter aeroben Bedingungen 

kaskadenförmig vermehrt.  Die Zel lvermehrung erfolgt in 

wässr igen Lösungen bzw. Suspensionen in ständig  wachsenden 

Volumina. Das Verfahren wird seit  den 1920er -Jahren weltweit 

unverändert angewendet.  

 

Aus den Fermenterbrühen werden die Hefezel len mittels 

Zentr ifugat ion geerntet.  Ein Teil der Produkt ion wird in einer 

nachfolgenden Waschseparat ion mit Prozesswasser 

(Betr iebswasser in Tr inkwasserqual ität) gewaschen. 

Insbesondere der als sog. Flüssighefe veräußerte Antei l wird 

zur Entfernung des braungefärbten extrazel lulären Wassers der 

Waschung unterzogen. Seit  ca. 4 Jahren wird das abgetrennte 

Waschwasser wieder in den Fermentat ionsprozess 

zurückgeführt und ersetzt somit den Einsatz von neuem 

Prozesswasser. Das Einsparpotent ial beläuft sich dabei auf ca.  

7,5 %/a. 

 

Im weiteren Verlauf wird die Flüssighefe mittels Fi ltrat ion weiter 

entwässert.  Zur Entfärbung der nun st ichfesten Hefe wird 

während des Fi ltrat ionsprozesses Prozesswasser auf den 

entstehenden Fi lterkuchen gesprüht. Dieses Waschverfahren ist 

im Hinbl ick auf  die eingesetzte Waschwassermenge 

hocheffekt iv und nicht weiter  optimierbar. Eine 

Wiederverwendung des Fi ltrats ist sowohl aus mikrobiologischer 

Sicht als auch infolge der hohen Fracht an gelösten Stoffen 

nicht möglich.  
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Prozesswasser wird weiter bei der Reinigung der Anlagen − 

insbesondere Rohr leitungen − und Behälter für die 

Hefelagerung benötigt.  Da die Hefeproduktion auf hygienische 

Bedingungen angewiesen ist,  werden al le produktführenden 

Anlagen mit Dampf steri l is iert.  Vor dem erneuten Einsatz ist 

eine Kühlung von Rohrleitungen und Behälter erforder l ic h, um 

eine thermische Schädigung der Hefezellen zu vermeiden. Hier 

ist der Einsatz von kaltem Prozesswasser unverzichtbar.  

 

Für die Produktion eines genehmigten Ausstoßes an Backhefe 

von 100.000 t/a mit einer Trockensubstanz von 32  % werden, 

hochgerechnet aus den Wasserverbräuchen der letzten fünf 

Jahre, ca. 800.000 m³ behandeltes Uferf i l t rat  benötigt“  

(= Prozesswasser in Trinkwasserqual ität) .  Dies entspricht 10 % 

der beantragten Entnahmemenge von 8  Mio. m³/a. 

 

UNIFERM führt weiter aus:  

 
„Die Fermentat ion stellt  den höchsten Antei l des 

Prozesswasserverbrauchs einer Hefefabrik dar. (…) Obwohl in 

den vergangenen Jahrzehnten Maßnahmen zur Einsparung von 

Prozesswasser im Fermentat ionsprozess getroffen wurden, ist 

eine weitere Reduzierung des Wassereinsatzes infolge der 

Konzentr ierung der Substrate nicht möglich, ohne die 

Raumausbeuten zu reduzieren. Durch einen höheren 

osmotischen Druck der Fermenterbrühen wird das Zel lwachstum 

erhebl ich reduziert.  

 

Sowohl die Hefeproduktion als auch die am Standort betr iebene 

Energieerzeugung und die für  die Erzeugung von 

Koppelprodukten betr ieben Anlagen erzeugen Abwärme auf 

einem niedr igen Energieniveau. Während al le höherkalor ischen 

Abwärmen im Betr ieb genutzt oder an nachbarschaft l ichen 

Einr ichtungen abgegeben werden, bestehen derzeit  für die 

niederkalor ischen Abwärmen keine wirtschaft l ich sinnvol le 

Verwendung. Sie muss entsprechend durch den Einsatz von 
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Brunnenwasser in der Durchlaufkühlung abgeführt werden. Die 

Kühlung der Fermenter und die Kühlung der Hefemilch nach der 

Zel lernte tragen mit  ca. 90  % zum Kühlwasserverbrauch bei.  

Der Verbrauch ist wesentl ich von der Brunnenwassertemperatur 

abhängig und unter l iegt jahreszeit l ichen Schwankungen. “  

 

 

4 Wasserbedarf 

4.1 Vorbemerkung zur Wasserbedarfsermittlung  

Die zu beantragende Wassermenge ist am tatsächlichen 

Wasserbedarf auszurichten, da eine Bevorratung bzgl.  

Wasserrechtsvolumina grundsätzl ich unzulässig ist.  Der 

Wasserbedarf ist durch einen so genannten „Bedarfsnachweis“ 

zu belegen. Dieser wird nachfolgend für  den Standort Monheim 

für den Zeitraum 2015 bis 2024 erbracht. Dieser 

Bedarfsnachweis basier t auf den dokument ierten, zur 

Bedarfsdeckung in den entsprechenden Jahren benöt igten 

Fördermengen. Die notwendigen Informationen wurden von 

UNIFERM zur Verfügung gestel lt .  

 

 

4.2 Wasserbedarf 2015 bis 2024 

Die Daten zur Ermitt lung des Wasserbedarfes für den 

Produkt ionsstandort  in Monheim werden in Anhang 2 

zusammengefasst. Dies umfasst die tabel lar ische Zusammen -

stel lung der Jahresmengen von 2003 bis 2024 sowie die 

graf ischen Auswertungen der stündlichen, tägl ichen und  

jährl ichen Fördermengen des Zeitraumes 2015 bis 2024. 

 

In Tabelle 1 sind für die Brunnen Monheim die stat ist ischen 

Kennzahlen (maximale, minimale und mitt lere Entnahme) der 

beantragten Betr iebswassergewinnung im Zeitraum 20 15 bis 

2024 im Vergleich zur bisher igen Wasserrechtsmenge sowie die 

extern bezogenen Mengen aufgeführt.  
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Tab. 1:  Stat ist ische Auswertung der  Fördermengen während 
des Zeitraumes 2015 bis 2024 im Vergleich zur 
Wasserrechtsmenge 

*  regelmäßig  im März/Apr i l  bzw.  September Betr iebsstopp  wegen 
Instandhal tungsmaßnahmen  

 

Die Auswertungen verdeut l ichen, dass die bisher bewil l igten 

Mengen nahezu vollständig ausgeschöpft wurden und es 

tei lweise auch zu punktuellen, ger ingfügigen Überschreitungen 

kam (v.  a. in den Sommer- bzw. Herbstmonaten).  Zudem wird 

ersicht l ich, dass die beantragten Entnahmemengen von 

stündlich 1.400 m³, tägl ich 33.600 m³ und jährl ich 8 Mio. m³ 

bereits in der Vergangenheit für die Betr iebsproduktion benötigt 

wurden. 

 

Mit dem hiermit beantragten Wasserrecht  soll die Versorgung 

des Produkt ionsstandortes in Monheim mit Betr iebswasser für 

die Laufzeit  des Wasserrechtes von 30 Jahren sichergestel lt  

werden. Die beantragten stündl ichen, tägl ichen und jähr lichen 

Maximalentnahmemengen müssen im Sinne einer maximalen 

Versorgungssicherheit  des Standortes daher ausreichen, um 

 [m³/h]  [m³/d]  [m³/a]  

Maximum 
Eigengewinnung 

643 
(10.08.2020)  

15.433 
(10.08.2020)  

4.013.839 
(2022)  

Min imum 
Eigengewinnung 

27* 
(08.09.2024)  

639* 
(08.09.2024)  

3.958.214 
(2023)  

Mit te lwer t 
Eigengewinnung 454 10.889 3.986.895 

bewi l l igte  
Wasserrechtsmenge 800 13.000 4.000.000 

Maximum externe 
Bezugsmenge 

851 
(31.08.2015)  

20.424 
(31.08.2015)  

4.778.230 
(2015)  

Mit te lwer t ex terne 
Bezugsmenge 391 9.381 3.430.986 

Maximum 
Gesamtmenge 

1.396 
(31.08.2015)  

33.506 
(31.08.2015)  

8.768.480 
(2015)  

Mit te lwer t 
Gesamtmenge 845 20.270 7.417.881 
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den derzeit  mit hinreichender Genauigkeit  aus der betrachteten 

Förderstat ist ik ableitbaren Bedarf zu decken . 

 

Unwägbarkeiten bestehen bezügl ich der Entwicklung des 

betr iebl ichen Wasserbedarfes einerseits und hinsicht l ich der 

kl imatischen Voraussetzungen andererseits. So ist nach 

al lgemeiner Einschätzung der Fachöffentl ichkeit  davon 

auszugehen, dass infolge des langfr ist igen Kl imawandels in den 

kommenden Jahren zunehmend mit extremen Wetter lagen und 

Kl imabedingungen zu rechnen ist (vgl.  hierzu z.  B. UBA 2019). 

Dies betr if f t  unter anderem die Häuf igkeit  von trockenen, sehr 

warmen Sommern, verbunden mit Niedrigwasserf ührung und 

hohen Temperaturen im Rhein (und dadurch auch zeitverzögert 

des Uferf i l t rates). Es ist al lerdings einzuräumen, dass auch zu 

Zeiten historischer Niedr igwasserführung im Rhein die 

beantragten Fördermengen nur einen Bruchtei l des 

Rheinabflusses umfassen. Die vol lumfängl iche Antrag smenge 

(reduziert wird der Rheinabf luss effekt iv nur um den 

Uferf i l t ratantei l)  entspricht ca. 0,04 % des historischen 

Niedrigwasserabflusses (654 m³/s, vgl.  Abschnitt  5.4). Somit ist 

eine Entnahme von bis zu 8 Mio. m³/a mit Blick auf den 

natürl ichen Rheinabfluss als bi lanziel l vernachlässigbar und 

ökologisch vertretbar anzusehen (vgl.  hierzu auch die 

Unter lagen zur UVP-Vorprüfung).  

 

 

4.3 Notwendigkeit des Grundwassereinsatzes/  
Vorhabensalternativen 

Die Grundwasser- und Uferf i l t ratentnahme in den 

Wassergewinnungsanlagen im beantragten Umfang ist 

zwingend für die Versorgung der Produkt ionseinheiten mit 

Wasser in der benötigten Menge und Qualität erforderl ich.  

 

Das beantragte Wasserrecht stel lt  die Fortsetzung der 

bestehenden Wassergewinnung in einer  erhöhten Menge dar, 
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wobei ein zusätzl icher Brunnenstandort  zu den bereits in der 

bestehenden Bewill igung enthaltenen Brunnen hinzugefügt 

wird. Die beantragten Entnahmemengen basieren  dabei auf dem 

aktuellen und prognostiz ierten Wasserbedarf mit  Erhöhung der 

stündlichen, täglichen und jähr lichen Fördermengen gegenüber 

der im aktuel len Recht enthalten Entnahmen. 

 

Eine wirtschaft l ich und technisch vertretbare bzw. real ist isch 

umsetzbare Alternat ive zur beantragten Wasserentnahme für 

die Betr iebswasserversorgung besteht nicht.  

 

Ein Fremdbezug in der beantragten Größenordnung ist nicht 

dauerhaft wirtschaft l ich möglich und würde zudem zu keiner 

Ressourcenschonung beitragen.  Der bisherige antei l ige 

Fremdbezug ist ab 31.12.2025 durch eine derzeit  ungeklärte 

vertragl iche Situat ion nicht gesichert.  Dadurch erhöht sich die 

Notwenigkeit  der Eigenversorgung.  Eine ortsnahe Eigen-

wasserförderung ist  gegenüber einem Fremdbezug in diesem 

Sinne vorteilhaft und wird entsprechend auf Basis des hiermit  

vorgelegten Wasserrechtsantrags angestrebt. Da der 

Wasserverbrauch des Standortes unabhängig von der 

Bezugsquel le (bisheriger Fremdbezug oder Eigenversorgung) 

auf einer Uferf i l t ratentnahme aus dem Rhein basiert,  ist  die 

angestrebte Erhöhung des Eigenanteils an der 

Wasserversorgung des Standortes Monheim hydrologisch 

bi lanzneutral im Vergleich zum langjährig prakt iz ierten Ist -

Zustand. 

 

Die Grundwassernutzung beruht aufgrund der direkten 

Rheinnähe bereits im Wesentl ichen auf Zustrom von inf i l t r iertem 

Oberf lächenwasser, so dass das eigentl iche Grundwasser -

vorkommen nur in vernachlässigbarem Umfang beansprucht 

wird. Eine alternat ive Direktentnahme aus dem Rhein erscheint 

in diesem Zusammenhang daher auch nicht sinnvoll.  
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5 Geographie, Geologie und Hydrogeologie  

5.1 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes  

Die Wassergewinnungsanlagen der UNIFERM bef inden sich auf 

dem Werksgelände südöstl ich der Stadt Monheim am 

orograf isch rechten Rheinufer etwa auf Höhe der 

Stromkilometer 707 und 707,5 . Brunnen Bu1 und Bv4 befinden 

sich auf befest igten Flächen, während Brunnen Bu2 und Bu3 auf 

einer westl ich angrenzenden Grünf läche l iegen . Der geplante 

Standort für  Brunnen Bu5 befindet sich auf einer ebenen 

Lichtung nordöstl ich des Brunnen Bu3 in etwa 20  m Entfernung 

zur Grundstücksgrenze und auf einer mit den Brunnen Bu2 und  

Bu3 ca. rheinparal lelen Achse.  

 

Das Einzugsgebiet der Brunnen wird durch die 

hydrogeologischen Untergrundbedingungen sowie die 

vorherrschenden Grundwasserströmungsverhältnisse best immt 

(vgl.  Abschnitt  6.2). Im Südwesten grenzt es an das rechte 

Rheinufer.  

 

 

5.2 Morphologie 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind morphologische 

Schwankungen nur schwach ausgeprägt. Die Gelände -

oberf läche l iegt zwischen ca. NHN +44 und 46 m. Der mitt lere 

Rheinpegel (2000 bis 2024) am Standort Monheim l iegt bei ca.  

NHN +34 m und somit im Durchschnitt  11 m unter der 

Geländeoberf läche. 

 

 

5.3 Klimatische Verhältnisse 

Monheim am Rhein l iegt in einer gemäßigten Kl imazone, die 

durch milde Winter (2  bis 4°C) und warme Sommer (18 bis 22°C) 

geprägt ist.  Die Stadt befindet s ich im Rheinland, wo das Kl ima 
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stark vom Einf luss des Atlantiks und der Nähe zum Rhein 

geprägt wird.  

 

Die langjährigen Messwerte für  Niederschlag und 

Lufttemperatur, die aus Aufzeichnungen des Deutschen Wetter 

Dienstes (DWD) für Monheim zusammengestellt  wurden, sind in 

Abbi ldung 1 dargestel lt  (siehe auch Anhang 3).  

 

 

Abb. 1:  Jahressumme der Niederschlagshöhen und Jahresmit tel -

wer te der  Luft temperatur für  Monheim (Quel le:  DWD).  

 

Der Jahresniederschlag der letzten 10 Jahre schwankt 

zwischen 800 mm (Jahr 2018) und 3.360 mm (Jahr 2024). Im 

Mittel l iegt er bei ca.  1.280 mm. 

 

Die Jahresdurchschnittstemperatur bewegt sich i.  d. R. 

zwischen ca. 10,9°C (Jahr 2021) und 12,8°C (Jahre 2023 und 

2024). Das langfr ist ige Mittel beträgt ca. 11,9°C. 
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5.4 Vorfluter Rhein: Pegel-,  Abfluss- und Temperatur-
verhältnisse 

Der Rhein bestimmt durch seine unmittelbare Nähe sowie seine 

Begrenzung des Gewinnungsgeländes im Süden /Südwesten 

maßgeblich das Fl ießgeschehen, das für  den Standort und die 

dort ige Grundwasserentnahme relevant ist.  Dabei s ind 

insbesondere der Wasserstand bzw. die Abflussmenge im Rhein 

einerseits, unter k l imatischen sowie qual itat iven Gesichts -

punkten u. a. die Temperaturentwicklung andererseits 

entscheidende Parameter.  

 

In Anhang 4 sind Gangl inien zum Fl ießgeschehen im Rhein als 

jeweils langjähr ige Wasserstände bzw. Abflüsse für die 

Rheinpegel Köln (Strom-km 688) und Düsseldorf (Strom-km 

744,2) für den Zeit raum 1980 bis 2025 dargestellt .  Zudem 

wurden die Rheinwasserstände auf Höhe des Standortes 

Monheim (Strom-km 707) interpol iert  und sind ebenfalls als 

Gangl inienkonstrukt ion in Anhang  4 enthalten.  

 

Die Rheinwasserstands- und Abflussentwicklungen zeigen 

naturgemäß einen gleichsinnigen Ver lauf. Die 

Höchstwasserstände, die i.  d. R. im Frühjahr auftreten, l iegen 

für den Standort Monheim zwischen NHN +39 und +42 m 

(Maximum am 30.01.1995: NHN +41,92 m). Die korres-

pondierenden Abflussmengen erreichen Werte > 10.000 m³/s 

(Maximum in Köln am 30.01.1995: 10.700 m³/s; Maximum in 

Düsseldorf  am 31.01.1995: 10.800 m³/s).  

 

Im Niedrigwasserfall  und damit meist in den Herbstmonaten 

gehen die Rheinwasserstände am Standort Monheim dagegen 

auf Werte <NHN +33 m zurück (Minimum am 23.10.2018: NHN 

+31,99 m). Die korrespondierenden Abflussmengen l iegen 

dabei <1.000 m³/s (Minimum in Köln am 23.10.2018: 638 m³/s; 

Minimum in Düsseldorf am 23.10.2018: 654 m³/s).  
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Im Mittelwasserfal l  bewegen sich die Wasserstände am 

Standort Monheim im Bereich von ca. NHN +34 m. Die 

korrespondierenden Abf lussmengen l iegen in der 

Größenordnung von ca. 2.000 m³/s. 

 

Die Wasserstände und Abflussmengen im Rhein zeigen einen 

ausgeprägten Jahresgang, wobei die höchsten Werte in der 

Regel im Winter/Frühjahr und die niedr igsten Werte im 

Spätsommer/Frühherbst auftreten. Im Allgemeinen wird im Zuge 

der derzeit igen Kl imadiskussion von einer zunehmenden 

Häuf igkeit  von Extremereignissen sowohl im Winter als auch im 

Sommer ausgegangen (vgl.  z.  B. UBA 2019).  

 

Auch für den Ver lauf  der Rheinwassertemperatur zeigt sich ein 

ausgeprägter Jahresgang (vgl.  Anhang  5). Dem 

Abflussgeschehen gegenläufig zeigen sich die höchsten 

Temperaturen in den Sommermonaten, während die niedrigsten 

Temperaturen mit Werten zwischen 0°C und 4°C in den 

Wintermonaten auft reten.  Die im Flusswasser kl imatisch 

bedingten Temperaturschwankungen sind auch im Uferf i l t rat 

nachzuvol lziehen, jedoch bei gleichzeit iger Dämpfung der 

Amplitude und der auftretenden Temperaturspitzen. Die 

Größenordnung des Dämpfungseffektes schwankt mit der 

Durchlässigkeit  des Untergrundes, die wiederum die 

Aufenthaltsdauer des Wassers im Untergrund steuert,  der 

Distanz zum Fließgewässer und dem Anteil  des echten 

( landseit igen), kühlen Grundwassers an der Förderung ( FOKKEN  

1996).  

 

 

5.5 Hydrogeologischer Rahmen 

Die Werksbrunnen der UNIFERM, Standort Monheim, l iegen in 

der südlichen Niederrheinischen Bucht, die als junges 

Senkungsfeld in die paläozoischen Schichtenverbände des 

Rheinischen Schiefergebirges eingebrochen ist (vgl.  
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Geologische Karte, Anlage 3). Die Gewinnungsanlage befindet 

sich am öst l ichen Rand der Kölner Scholle im 

Ablagerungsgebiet der eiszeit l ichen Niederterrasse des Rheins. 

Die Sande und Kiese der pleistozänen und holozänen Terrassen 

weisen im Werksbereich eine Mächt igkeit  von bis zu 20  m auf. 

Bedeckt werden die Niederterrassenablagerungen von bis zu 

4 m mächtigen Tal lehmen und Talsanden, die als 

Hochf lutablagerungen des holozänen Rheins angesehen 

werden können. Im Liegenden der Niederterrasse folgen die 

durchweg grobklast isch ausgebi ldeten Sedimente der Unteren 

Mittelterrasse, die in präglazialen Rinnen Mächtigkeiten von bis 

zu 10 m erreichen kann. Die Basis des pleistozänen 

Terrassensystems wird von den marinen Meeressanden der 

Grafenberger Schichten des Oligozäns (Tert iär) aufgebaut, die 

als Ger ingleiter zu klassif iz ieren sind.  

 

Das erste Grundwasserstockwerk der Kölner Schol le wird von 

den Sanden und Kiesen der pleistozänen und holozänen 

Terrassenablagerungen des Rheins aufgebaut. Sie bi lden mit 

Durchlässigkeiten 1∙bis 5∙10 -3  m/s den wichtigsten Grund-

wasserleiter  (SCHNEIDER UND THIELE  1965). 

 

Großräumig strömt das Grundwasser aus Nordosten kommend 

in Richtung Rhein. Dieser generell vom Terrassenrand im Osten 

zum Monheimer Rheinbogen im Westen ger ichtete 

Grundwasserabstrom aus den potentiometr isch höher 

gelegenen Randzonen der älteren Mit telterr asse und des 

ausstreichenden Tert iärs und Devons wird im 

Brunnennahbereich durch die Grundwasserförderung 

modif iziert.  

 

Die Wasserentnahme aus den Förderbrunnen der UNIFERM 

erzeugt darüber hinaus − bedingt durch die hydraul ische 

förderinduzierte Brunnwasserspiegelabsenkung − ein ständig 

landeinwärts gerichtetes Potent ialgefäl le vom Rheinwasser -

spiegel zur Grundwasseroberf läche. Infolgedessen inf i l t r ier t  
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während des Betr iebes der Förderbrunnen jederzeit  

Rheinwasser bzw. Oberf lächenwasser in den Terrassenaquifer 

und wird von den Förderbrunnen der UNIFERM als Uferf i l t rat 

gefördert.  Dieser Fl ießvorgang f indet in Funkt ion der 

Durchlässigkeitsverhältnisse der Rheinsohle und des Aquifers 

statt .  

 

 

5.6 Aufbau des Untergrundes am Entnahmestandort  

Der für die Fragestel lung relevante Untergrundaufbau am 

Entnahmestandort kann anhand der vorhandenen Bohrprof i le 

nachvol lzogen werden. Diese wurden in Form von zwei 

hydrogeologischen Profi lschnit ten (Anlage 4.1 und 4.2) 

ausgewertet.  

 

Die Mächt igkeit  der oberpleistozänen Niederterrasse, 

einschließlich der durchschnitt l ich etwa 1  m dicken holozänen 

Deckschichten, beträgt am Standort  Monheim rund 13 m und 

vari iert  in der Umgebung zwischen 14,1  m und 10,3 m. Der 

oberf lächennahe Untergrund besteht aus Kiessanden, die 

größtentei ls während der letzten Kaltzeit  des Eiszeitalters vom 

damaligen Rhein als Niederterrasse aufgeschottert wurden. Das 

gesamte Stadtgebiet Monheims l iegt somit auf Kiessanden der 

Niederterrasse des Rheins.  

 

Innerhalb der Kies- und Sandablagerungen des eiszeit l ichen 

Rheins sind Altarm- und Verlandungssedimente (überwiegend 

Schluffe) eingelagert ,  die aufgrund ihrer geringen lateralen 

Erstreckung hydrogeologisch von untergeordneter Bedeutung 

sind. 

 

Die wasserwirtschaft l ich wichtigsten Grundwasser leiter -

schichten umfassen die Lockergesteine der Niederterrassen -

sedimente des Rheins, welche mit  einer hydraul ischen 
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Leit fähigkeit  im Mittel von ca. 4,5∙10 -3  m/s als gut durchlässig 

charakter is iert werden können.  

 

Der wassererfüllte Bereich der Sedimente des 

Niederterrassenkörpers ist als erstes ungespanntes 

Grundwasserstockwerk anzusehen. Aufgrund der unmittelbaren 

Nähe zum Rhein reagieren die grundwassererfül lten quartären 

Ablagerungen mit  nur minimalen Zeitverzögerungen auf 

Änderungen des Rheinwasserstands (vgl.  hierzu auch 

Abschnitt  5.4).  

 

 

6 Grundwasserströmungsverhältnisse 

6.1 Wasserstandsentwicklung und Wechselwirkungen 
mit dem Vorfluter Rhein 

Zur Verdeut l ichung des hydraul ischen Einf lusses des Rheins als 

Vorf luter wurden langfr ist ig gemessene Grundwassermess -

stel len im Zusammenhang mit den Rheinwasserständen am 

Standort der Brunnen Monheim ausgewertet.  

 

Die Lage der ausgewählten, repräsentat iven Messstellen, deren 

Gangl inien in Anlage 5 zusammengefasst wurden, kann dem 

Lageplan, Anlage 2, entnommen werden. Anhang 1 enthält  die 

entsprechenden Stammdaten nach Informationen von 

UNIFERM. 

 

Das Grundwassergeschehen im quartären Grundwasser -

stockwerk wird im Einzugsbereich der Förderbrunnen 

maßgeblich durch den Rheinwasserstand ( inf luente und 

eff luente Verhältnisse am Rheinufer) und die Auswirkungen der 

Förderung am Standort Monheim der UNIFERM gesteuert.  Der 

Wasserspiegel im Rhein schwankt im Laufe eines Jahres um 

mehrere Meter. Für den Gewinnungsstandort Monheim (Strom-

km 707) kann ein Wert für die maximale Wasserspiegelvar iat ion 
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zwischen Niedr ig- und Hochwasser  von bis zu ca. 10 m 

angesetzt werden (vgl.  Abschnitt  5.4 und Anhang 4).  

 

Die Messreihen in den Grundwassermessstel len der UNIFERM 

liegen dem unterzeichnenden Ingenieurbüro ab dem Jahr 1994 

vor. Aufgrund der relat iv k leinen betrachteten Fläche zeigen al le 

untersuchten Messstel len einen nahezu identischen, saisonal 

beeinf lussten Verlauf (vgl.  Anhang 5). Die Schwankungen in 

den Messstellen spiegeln sich zudem direkt in den 

Pegelständen des Rheins wider .  Die gemessenen 

Wasserstände l iegen dabei zwischen  NHN +30,44 m (PU4, 

18.04.2020) und NHN +39,98 m (PU1, 30.01.1995). Die 

Messstel le PU3 außerhalb des direkten Absenkbereiches zeig t 

dabei keine relevanten Potentialunterschiede  im Vergleich zu 

den rest l ichen Grundwassermessstellen.  

 

Die Gangl inien der sich in Umgebung des  UNIFERM-Geländes 

befindl ichen Grundwassermessstel len bestät igen die 

Erkenntnisse aus den werkseigenen Messstellen. Messungen 

für die Zeiträume Hochwasser, Mittelwasser und Niedrigwasser 

zeigen übereinst immende Trends mit denen der werkseigenen 

Grundwassermessstel len (vgl.  Anlage 5).  

 

Aus dem Ver lauf aller Grundwasserstandsganglinien in der 

Umgebung des UNIFERM-Geländes wird deutl ich, dass die 

Grundwasserdynamik, d.  h. die Amplitude der Grundwasser -

stände in ihrem zeit l ichen Verlauf , hier vor al lem vom 

Potent ialniveau im Vorf luter abhängig ist ,  während die 

Förderung in den Vert ikalf i l terbrunnen nur im unmittelbaren 

Brunnennahbereich das Grundwassergeschehen signif ikant 

beeinf lussen kann. Die Wasserstandsänderungen des Rheins 

werden generell in Abhängigkeit  mit  der Entfernung des 

Beobachtungspunktes gedämpft und zeitverzögert als 

Potent ialänderungen in den angrenzenden Aquifer übertragen.  

Diese zeit l iche Verzögerung zwischen Rhein - und Grundwasser-

standsentwicklung lässt sich jedoch in den 



Wasserrechtsantrag UNIFERM Monheim  Seite - 26 - 

 

Grundwasserstandsganglinien der Förderbrunnen und der auf 

dem Firmengelände der UNIFERM befindl ichen Grundwasser -

messstel len nicht nachvol lz iehen (vgl.  Anlage 5). Vielmehr 

kommen in den rasch wechselnden Grundwasserstandshöhen 

der Förderbrunnen und der Grundwassermessstellen in 

Verbindung mit den hohen Grundwasserstandsamplituden nicht 

nur das Förderregime der Entnahmebrunnen der UNIFERM, 

sondern auch der direkte  und quasi unverzögerte Einf luss der 

Rheinwasserdynamik auf die Instat ionari tät der Grundwasser -

stände und den bewirtschafteten Grundwasserkörper zum 

Ausdruck. Dies lässt sich auf die sehr hohe Untergrund -

durchlässigkeit  der Rheinterrassensedimente und die Nähe der 

Fassungsorgane zum Rhein zurückführen. Al le Grundwasser -

standsgangl inien zeigen einen deutl ich ausgeprägten 

Jahresgang, der von mehrjähr igen Schwankungen über lagert 

wird.  

 

Zusammenfassend lässt s ich für den Grundwasser leiter 

festhalten, dass trotz Entnahmen von 4 Mio. m³/a bei 

gleichzeit ig sehr trockenen Jahren kein dauerhaftes Absinken 

der Wasserstände sowohl in der Nähe der UNIFERM-Brunnen 

als auch im landseit igen Anstrombereich eingetreten ist.  Die 

langjähr igen Grundwasserstandsmessungen belegen somit die 

Nachhalt igkeit  der bisherigen Grundwasserförderung.  

 

 

6.2 Strömungsverhältnisse 

Anhand von Grundwassergleichenplänen kann das inf luente und 

eff luente Verhalten des Vorf luters und seiner Uferzone 

nachvol lzogen werden. Hierzu ist es aufgrund der starken 

Wechselwirkungen mit dem Fl ießgeschehen im Rhein 

zweckmäßig, St ichdaten unterschiedl icher, signif ikanter 

Rheinwasserstände zu betrachten (vgl.  Abschnitt  5.4). Aus 

diesem Grund werden in der vorl iegenden Ausarbeitung 

Grundwasserströmungssituat ionen für verschiedene Wasser-
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stände betrachtet,  für die nicht nur umfassende Messdaten zum 

Grundwasserströmungsgeschehen, sondern auch stat ist isch 

markante Rheinwasserstandssituationen vorlagen.  

 

Die Grundwasserströmungsverhältnisse wurden dazu anhand 

der gemessenen Wasserstandsdaten für folgende Messtermine 

bzgl.  der Rheinwasserstände festgehalten:  

 
Apri l 2023:  Mittelwassersituation (MW) (vgl.  Anlage 6.1)  

Oktober 2018: Niedrigwassersituat ion (NW) (vgl.  Anlage 6.2)  

November 2013: Hochwassersituat ion  (HW) (vgl.  Anlage 6.3)  

 

Abbi ldung 2 zeigt die langjährige Rheinpegelganglinie, aus der 

die jeweil ige Wassersituation zu den o.  g. Zeitpunkten 

erkennbar ist .  

 

 

Abb. 2:  Entwick lung des Rheinwasserstandes am Pegel  Monheim 

(Strom-km 707) im Zeit raum 2010 bis  2024.  Rote Punkte 

markieren Betrachtungszeitpunkte HW, MW, NW.  

 

Des Weiteren sind in Anlage 6.4 historische Konstrukt ionen der 

Grundwasserströmungsverhältnisse zu den Zeitpunkten 

28.10.1985 (Mittelwassersituation bzw. niedriger Rhein -

wasserstand, mitt lerer Grundwasserstand) , 18.04.1988 
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(Hochwassersituation, erhöhter mitt lerer Rheinwasserstand, 

hohe Grundwasserstände)  und 22.10.1990 (Niedr igwasser -

situat ion, niedr iger Rheinwasserstand, niedriger Grund -

wasserstand) beigefügt.  

 

Anlage 7 fasst die für die unterschiedl ichen Betrachtungs -

zeitpunkte der Anlage 6.1 bis 6.4 konstruierten Einzugsgebiete 

in einer Übersichtsdarstel lung zusammen. Die Umhüllende der 

dargestel lten Einzugsgebiete wird für die folgenden Annahmen 

und Berechnungen als potentielles Einzugsgebiet 

herangezogen.  

 

In Abhängigkeit  vom Rhein- und Grundwasserstand ergibt s ich 

folgendes Strömungsbi ld:  

 

Die generel le Grundwasserf l ießr ichtung im April 2023  erfolgte 

bei einem mittleren Rhein- und Grundwasserstand  im 

Wesentl ichen paral lel zum Rhein bzw. in nordwest l icher 

Richtung (vgl.  Anlage 6.1). Die absoluten Wasserstände lagen 

im Rhein auf Höhe des Standortes Monheim bei ca. NHN 

+34,83 m (Strom-km 707), während sich um die Brunnen ein 

f lach einget iefter Absenkungstr ichter von ca. NHN +32 m (in 

Brunnen Bv4 <NHN +29,3 m aufgrund von Brunneneintr it ts -

verlusten und -alterung, vgl.  Abschnitt  11.2) ausgebi ldet zeigt . 

Der Eintr it t  von Rheinuferf i l t rat im Bereich der Brunnen 

Monheim erfolgte auf einer Länge von ca. 1.000 m. Die 

Fördermengen der Brunnen Monheim betrugen zu diesem 

Zeitpunkt ca. 4 Mio. m³/a. 

 

Im Oktober 2018  zeigt sich bei einem niedrigen Rhein- und 
Grundwasserstand  eine generel le Nordost-Südwest-Strömung 

im Terrassenaquifer (vgl.  Anlage  6.2) . Das Einzugsgebiet 

erstreckt sich dabei bis zur ehemaligen Kiesgrube Großer 

Laacher See. 
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Die Strömungssituation im November 2013  (vgl.  Anlage 6.3)  

dokument iert die zeit l iche und räumliche Veränderung der 

Grundwasseroberf lächenmorphologie zu  einem Hochwasser  im 

Rhein. Aufgrund der nur kurzen Dauer von Hochwasser -

ereignissen stellen diese einen sehr kurzfr ist ig, i.  d. R. nur 

wenige Tage wirksamen und damit  stark instat ionären 

Sonderfal l dar, der für al le ökologischen und wasserrechtl ichen 

Betrachtungen weitgehend irrelevant ist  und daher an dieser 

Stel le ledigl ich im Sinne der Vol lständigkeit  halber betrachtet 

wird.  Zum Zeitpunkt eines solchen Hochwassers zeigt sich eine 

veränderte Grundwassersituation. Der Wasserstand des Rheins 

l iegt zu diesem Zeitpunkt etwa 1  m über dem des 

Grundwassers. Die Strömungssituation hat sich aufgrund des 

Rheineinf lusses deutl ich geändert und zeigt eine angepasste 

Fl ießr ichtung von Südosten nach Südwesten.  Durch die 

Förderung in den Brunnen Monheim wird jedoch eine lokale 

Depression in der Grundwasseroberf läche induziert.  

 

 

6.3 Flurabstandssituation 

Die pf lanzenwirksamen Grenzflurabstände lassen sich nach 

HÖLTING &  COLDEWEY (2013) mit 2,5 m für landwirtschaft l iche 

Nutzpf lanzen und 5,0 m für forstwirtschaft l iche Pf lanzen 

(Bäume) annehmen. Sofern unabhängig von der 

Grundwasserförderung und den damit  zusammenhängenden 

Grundwasserstandsabsenkungen Flurabstände von mehr als 

5,0 m vorl iegen, kann eine ökologische Negativbeeinf lussung 

infolge der Grundwasserentnahme per se ausgeschlossen 

werden. Auch der DVGW (2008) benennt einen Flurabstand von 

5,0 m als Prüfmaß zur Beurteilung der ökologischen 

Verträglichkeit  einer Grundwasserentna hme. Die ausschlag-

gebende Vergleichsgröße ist dabei der derzeit  prakt iz ierte 

Zustand der Grundwasserförderung (Ist -Zustand; vgl.  auch 

RUBBERT &  HENTSCHEL  2020).  
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Auf Grundlage der konstruierten Grundwassergleichenpläne zu 

den Zeitpunkten November 2013, Oktober 2018 und Apr i l 2023 

(vgl.  Anlage 6.1 bis 6.3) wurden die in Anlage 8.1 bis 8.3 

dargestel lten Grundwasserf lurabstände bei entsprechenden 

Grundwasserbedingungen des Ist -Zustandes konstruier t.  

Unterschreitungen des pf lanzenrelevanten Grenzflurabstandes 

treten dabei lediglich im Umfeld vorhandener Seen und in 

unmittelbarer Nähe zum Vorf luter Rhein auf.  

 

Die Flurabstände vari ieren primär in Abhängigkeit  von den 

kl imatischen und Vorf luter -bedingten Wasserständen im 

Grundwasser leiter. Daneben ergeben sich für die 

verschiedenen Wasserstandsverhältnisse folgende Flur -

abstände im Bereich der UNIFERM-Brunnen: 

 
Hochwasser (November 2013):  ca. 6 bis  9 m 

Mittelwasser (Apri l 2023):  ca. 7 bis 10 m 

Niedrigwasser (Oktober 2018):  ca. 10 bis 13 m 

 

Die förderbeeinf lussten Flurabstände sind bei mitt leren 

Grundwasserstandsverhältnissen dementsprechend um 

mindestens 2 m größer als der potent iell ökologische relevante 

Grenzflurabstand von 5 m, wodurch die Grundwasserförderung 

in diesem Bereich keinen negativen Eingr if f  in den 

Naturhaushalt bewirken kann.  

 

Im Rheinuferbereich südl ich der Rheinuferstraße gehen die 

Flurabstände auf <5 m zurück. In dieser unmittelbaren 

Rheinuferzone wird aber die förderbedingte Absenkung durch 

die instat ionären Wasserspiegelschwankungen im Rhein 

signif ikant über lagert  und in der Summe in ihrer Wirkung 

überprägt  (vgl.  hierzu auch Abschnitt  6.1). Im landseit igen 

Zustromgebiet innerhalb eines längsgezogenen Bereichs 

west l ich des Buschbergsees sowie in unmittelbarer Nähe dieses 

Abgrabungssees unterschreitet der Flurabstand bei 

Mittelwasserverhältnissen ebenfalls den Wert von 5  m. Diese 
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Gebiete l iegen allerdings deutl ich außerhalb des 

Absenkungsbereiches der UNIFERM-Brunnen und die dort 

auftretenden Grundwasserstände werden daher von den 

Entnahmen nicht beeinf lusst.  

 

Aufgrund dieser durchweg Vorf luter -beeinf lussten Flurabstände 

und des direkten Kontaktes zwischen dem Vorf luter und der 

Grundwasseroberf läche sind die förderbedingten Absenkungen 

in unmittelbarer Brunnennähe unter ökologischen Gesichts -

punkten nicht relevant, da sie durch die Sohl inf i l t rat ion und den 

landseit igen Zufluss rasch wieder aufgehoben werden.  

 

Die Hochwasserphasen mit entsprechenden Flurabständen 

treten in der Regel nur kurzzeit ig auf, so dass ein prägender 

Einf luss auf die oberf lächige Vegetat ion hierdurch nicht erfolgt.  

 

Bei einer vol len Ausschöpfung der beantragten 8 Mio. m³/a 

(Sol l-Zustand) und einer damit verbundenen Erhöhung der 

Fördermenge von 4 Mio. m³/a im Vergleich zur langjährigen 

Entnahmepraxis (Ist -Zustand) sind aufgrund der heute bereits 

gegebenen Flurabstände >5 m ebenfal ls keine negativen 

Auswirkungen für das natürl iche Umfeld zu  erwarten. 

 

 

6.4 Grundwasserneubildung 

Die Grundwasserneubi ldung ist für eine Grundwassergewinnung 

von Wichtigkeit ,  um mit ihrer Hi lfe die nachhalt ig gewinnbare 

Wassermenge innerhalb eines räumlich begrenzten 

Regenerat ionsgebietes zu bestimmen. Die Grundwasser -

neubi ldung geht dementsprechend in großräumige , durch einen 

landseit igen Zustrom geprägte  Bi lanzbetrachtungen stets als 

entscheidende Kenngröße mit ein, um zu ermitteln, ob eine 

bestimmte Grundwassermenge aus einem Grundwasser leiter 

entnommen werden kann, ohne langfr ist ig die zur Verfügung 
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stehenden Ressourcen zu überwirtschaften und damit zu 

schädigen.  

 

Die wesent l ichen Faktoren der Grundwasserneubi ldung sind:  

 
−  kl imatische Faktoren 

−  geologisch-bodenkundl iche Faktoren  

−  geographische Faktoren 

 

Von den klimat ischen Faktoren sind die Niederschläge 

( inf luenter Faktor) und die Verdunstung (eff luenter  Faktor) die 

wichtigsten. Zu den geologisch-bodenkundl ichen Faktoren 

gehören der petrographische Aufbau (Kornzusammensetzung, 

Porenvolumen, Lithofazies) der oberf lächennahen Schichten 

und die al lgemeinen bodenkundl ichen Verhältnisse (Verbreitung 

der Bodenarten,  Bodenartenschichtung, Bodentypen). 

Morphologie, Verteilung von Wald, Grünland und Ackerland 

sowie anthropogene Eingrif fe gehören zu den geographischen 

Faktoren, die die Neubildung in den oberf lächennah 

anstehenden Grundwasserstockwerken mit beeinf lus sen.  

 

Für die Ermitt lung der Grundwasserneubi ldung im 

Untersuchungsraum werden langjähr ige f lächendifferenzierte 

Grundwasserneubi ldungsrohdaten (GROWA) des Bezugszeit -

raumes 1991 bis 2020 herangezogen. Diese wurden GIS-

gestützt digital aufbereitet ,  ausgewertet  und der vorl iegenden 

Ausarbeitung in Anlage 9 beigelegt . 

 

Aus der Darstellung wird ersicht l ich, dass im Bereich von 

Gewerbegebieten nordöstl ich der UNIFERM-Brunnen aufgrund 

der dort igen Flächenversiegelung vergleichbar ger inge 

Grundwasserneubi ldungswerte auftreten. Innerhalb des 

potent iellen Einzugsgebietes , v.  a. im Bereich öst l ich des 

Buschbergsees, kommt es jedoch auch zu höheren 

Grundwasserneubi ldungswerten. Aus einer f lächenbezogenen 

Gewichtung der Werte ergibt sich für das potentiel le 
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Einzugsgebiet der Brunnen Monheim ein mitt lerer 

Grundwasserneubi ldungswert von ca.  6,7 L/(s·km²). 

 

 

6.5 Nutzungen und Entnahmen Dritter  

Grundwassernutzungen in Form von Entnahmen durch Drit te 

l iegen im Umfeld des Untersuchungsgebietes in Form von 

gewerbl ichen Nutzungen vor und begrenzen landseit ig das 

potent ielle Einzugsgebiet der Brunnen Monheim. Hier ist v.  a. 

das Trinkwasserschutzgebiet der Wasserentnahme Langenfeld -

Monheim zu nennen, welches die Grenze im Nordosten des 

potent iellen Einzugsgebietes bi ldet. Innerhalb der Umhüllenden  

der Einzugsgebiete sind keine Entnahmen Drit ter bekannt  (vgl.  

Anlage 10).  

 

 

6.6 Grundwasserbilanz 

6.6.1 Messtechnischer Dargebotsnachweis  

Im Fal l der nachhalt igen Bewirtschaftung eines 

Grundwasserkörpers gleichen sich die Grundwasserentnahmen 

aus dem Grundwasserkörper und seine Wiederergänzung aus 

Grundwasserneubi ldung, Uferf i l t rat oder sonstigen Quellen 

langfr ist ig aus.  Über die lokalen, förderbedingten 

Absenkungsbeträge innerhalb des Absenkungstr ichters der 

Fassungsanlage hinaus werden die Grundwasserpotent ialhöhen 

des Grundwasserkörpers durch die  Entnahme nicht beeinf lusst 

und weisen einen ausschl ießl ich kl imatischen Verlauf auf. 

Gleiches gi lt  innerhalb des Absenkungstr ichters für die 

Schwankungen der Grundwasserpotentialhöhen bei stat ionären 

förderbedingten Absenkungsbeträgen.  

 

Wird ein Grundwasserkörper dagegen überbewirtschaftet,  d . h. 

übersteigen die Entnahmen aus dem Grundwasserkörper die 

Wiederergänzungsrate, kommt es zu einer langfr ist ig wirksamen 
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Speicherent leerung, die sich messtechnisch in kont inuier l ich 

absinkenden Grundwasserständen innerhalb des 

Einzugsgebietes äußert.  

 

Innerhalb des potentiel len Einzugsgebietes l iegen im 

Grundwasser leiter  eine Vielzahl von Grundwassermessstellen 

vor, die eine messtechnische Bewertung der Grundwasser -

potent ialhöhenentwicklung ermöglichen (vgl.  hierzu auch 

Abschnitt  6.1). Die in Anlage 5 dargestel lten Grundwasser -

standsgangl inien verdeutl ichen, dass sich kein genereller Trend 

in den Wasserständen zeigt.  Die Schwankungen der 

Grundwasserstände sind in ihrer mittel - und langfr ist igen 

Entwicklung ausschl ießl ich klimat isch sowie durch die 

Schwankungen der Rheinwasserstände geprägt. Dies gil t  

sowohl für die Grundwassermessstel len im Grundwasser leiter 

im Bereich des Standortes Monheim als auch im weiteren 

Umfeld.  

 

Auf dieser Grundlage kann eine Überbewirtschaftung des 

Grundwasser leiters durch die bisherigen Entnahmemengen 

bereits messtechnisch ausgeschlossen werden.  Nachfolgend 

wird die hydrogeologisch-rechner ische Begründung dieses 

messtechnischen Nachweises dargestel lt  und die 

Verträglichkeit  auch der beantragten erhöhten Grundwasser -

förderung bi lanziel l aufgezeigt .  

 

 

6.6.2 Berechnung des potentiellen Dargebotes  

Eine überschlägige Dargebotsbilanzierung − bei der die 

innerhalb der Einzugsgebiete bef indl ichen Seef lächen als 

Grundwasserregenerationsfläche auf der sicheren Seite l iegend 

nicht berücksicht igt werden − ergibt die in Tabel le  2 

aufgeführten Grundwasserneubi ldungsflächen und Regenera -

t ionsmengen in den jeweil igen Einzugsgebieten der 

betrachteten Grundwasserstandssituat ionen. Für die Ermitt lung 
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der Grundwasserneubildung werden langjähr ige f lächen -

dif ferenzierte Grundwasserneubi ldungsrohdaten (GROWA) des 

Bezugszeitraumes 1991 bis 2020 hinzugezogen.  

 

Tab. 2:  Grundlagendaten zum landseit igen Einzugsgebiet der 
UNIFERM-Brunnen 

Zeitpunkt  
Landseit iges  

Zustrom- 
gebiet  
[km²]  

Grundwasser-
neubildungs-

rate 
[L/(s∙km²)]  

Regenera-  
t ionsmenge 

[m³/a]  

Antei l  an 
Fördermenge 

von 4 Mio. 
m³/a [%]  

November  
2013 (HW) 0,20 5,87 37.000 1 

Oktober  
2018 (NW) 0,99 6,00 187.300 5 

Apr i l  2023 
(MW) 1,53 6,27 302.500 8 

 

Aus der in Tabel le  2 zusammengestellten Grundlagendaten zum 

landseit igen Zustromgebiet  geht hervor, dass der landseit ige 

Rohwasserantei l der Förderbrunnen der UNIFERM in Funktion 

der Grundwassersituation zwischen ca. 1 und 8 % (bei einem 

Mittelwert von ca. 5 %) der bisher igen Jahresfördermenge 

vari iert .  Geht man davon aus,  dass Niedrig -  und 

Hochgrundwasserverhältnisse entweder Extremsituat ionen oder 

kurzfr ist ige instat ionäre Grundwassersituationen darstel len und 

mitt lere Grundwasserverhältnisse über das Jahr gesehen die 

häufigsten Grundwassersit uationen repräsent ieren, ergibt sich 

im geförderten Rohwasser der Fassungsanlage der UNIFERM 

ein mitt lerer bzw. durchschnitt l icher Antei l von ca. 5 % an 

landseit ig zuströmendem Grundwasser.  

 

Die hydrogeologischen und hydraul ischen Strömungs -

verhältnisse ergeben am Standort Monheim ein Bi ld von einem 

vorf lutnahen Terrassenaquifer, dem aufgrund sowohl 

natürl icher als auch förder induzierter Prozesse Ober -

f lächenwasser direkt aus dem Rhein über die Uferin -

f i l t rat ionszone zuströmt. Über diese Uferf i l t ratzone wird der 

Aquifer durch direkt einsickerndes Oberf lächenwasser 

regener iert;  anschl ießend wird dieses Wasser durch die 
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Vert ikalf i l terbrunnen der UNIFERM gefasst. Nach Nutzung des 

Hauptstromes dieses Uferf i l t rats als Kühlwasser wird es 

wiederum in das ober irdische Gewässer Rhein zurück 

eingeleitet.  

 

Das aus den Brunnen der Wassergewinnungsanlage UNIFERM 

am Standort Monheim geförderte Wasser stel lt  somit 

definit ionsgemäß ein oberf lächenwasserbürt iges – in diesem 

Fal le rheinwasserbürt iges – Wasser dar. Gemäß Bilanzierung 

des landseit igen Grundwasserzust roms (vgl.  Tabelle  2) beträgt 

der Uferf i l t ratantei l des Brunnenwassers der UNIFERM jederzeit  

>90 %. 

 

Unter Zugrundelegung des unter Abschnitt  4 aufgeführten 

Wasserbedarfs lässt sich nachfolgend die potentielle 
Grundwasserdargebotsberechnung für die Jahresentnahme -
mengen  aufstel len. Innerhalb des ca. 1,8 km² großen 

potent iellen Einzugsgebietes der Brunnen Monheim sind keine 

Entnahmerechte Drit ter vorhanden.  Die ermittelte 

Grundwasserneubi ldungsrate beträgt ca. 6,7 L/(s∙km²).  

 
Landseit iges Dargebot  

(Grundwasserneubildung)  380.300 m³/a 

 
Beantragte Jahresfördermenge:  8.000.000 m³/a 

 
Rheinuferf i l t ratantei l   

(ca. 95 % der Fördermenge):  7.619.700 m³/a 

 

Hierdurch wird die überaus dominierende Bedeutung des 

Uferf i l t ratantei ls von rd. 95 % an der Wassergewinnung von 

UNIFERM deutl ich.  
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6.6.3 Bewertung des Uferfiltrat -Zustroms 

Die Wasserentnahmen aus den Brunnen von UNIFERM 

erzeugen − bedingt  durch die hydraul ische Brunnenwasser -

spiegelabsenkung − ein ständig landeinwärts ger ichtetes 

Potent ialgefäl le vom Rheinwasserspiegel zur Grundwasser -

oberf läche. So kann während des Betr iebes der Brunnen, 

abhängig von der Entnahmemenge und dem aktuel len, 

instat ionären Grundwassergeschehen, Rheinwasser über die so 

genannte Sickerstrecke in den Grundwasser leiter inf i l t r ieren. 

Dieser Inf i l t rat ionszustand ist bei Brunnenbetr ieb als stat ionäre 

Wiederergänzung des Aquifers in zeit l ich variablem Umfang 

anzusehen.  

 

Der Uferf i l t ratanteil bi ldet, zusammen mit dem in 

untergeordnetem Umfang landseit ig zuströmenden 

Grundwasser, die Basis der Wassergewinnung am Standort 

Monheim. Bei der Uferf i l t rat ion dringt  das Rheinwasser in 

Abhängigkeit  von der Sohlausbi ldung des Vorf lu terbettes, dem 

nutzbaren Porenvolumen und von der Durchlässigkeit  des 

Aquiferkorngerüstes sowie vom Gradienten in den 

Grundwasser leiter ein.  

 

Die reale Eindringt iefe aus Wasserteilchen wird unter Ansatz 

des Gesetzes von DARCY und einer mitt leren Hochwasserdauer 

von ca. 10 Tagen wie folgt errechnet (unter Hochwasser wird 

hier ein gegenüber der Grundwasseroberf läche höherer 

Rheinwasserstand verstanden):  

𝐿 =
𝑘 ⋅ 𝐼

𝑛0
⋅ 𝑡 

mit:  

 
L Eindringt iefe des Uferf i l t rates ent lang des mitt leren 

Fl ießweges 

k mitt lerer Durchlässigkeitsbeiwert (hier:  4,5·10 - 3  m/s, 

SCHNEIDER UND THIELE  1965) 
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I  Gradient Rheinwasserspiegel − abgesenkter Brunnenwas -

serspiegel (hier:  1 % bei Hochwasser im Vorf luter, 

gerechnet über die gesamte Fl ießstrecke)  

n0  Nutzporosität (hier: 25 %) 

t  Verweildauer (hier: 10 d) 

 

Nach Einsetzen der Werte ergibt sich eine rechner ische 

Eindringt iefe des Rheinuferf i l t rates von ca. 155  m. Dieser Wert 

wird im Ver lauf eines hydrologischen Jahres v.  a. von den 

Variablen I und t sowie der Häufigkeit  der Hochwässer derart 

verändert,  dass dieser Wert nur als Richtwert für den 

Absenkungsbereich der Brunnen angesehen werden kann. Je 

näher die Brunnen am Rheinufer angeordnet s ind, desto größer 

werden die Fl ießgeschwindigkeiten und umso kleiner die 

Verweilzeiten und die Eindringtiefe des Uferf i l t rates im Aquifer.  

 

Da die aktuel l zur beantragten Entnahme vorgesehenen Brun-

nen der UNIFERM ca. 90 bis 170 m vom Rheinufer entfernt l ie-

gen (vgl.  Anlage 2), ist davon auszugehen, dass auch bei ge-

r ingen Gradienten und einer ger ingeren „Hochwasserdauer“ 

dort vorwiegend Rheinuferf i l t rat gefördert  wird.  

 

Die durch den Vorf luter induzierten instat ionären Veränderun-

gen der Lage der Grundwasseroberf läche können dazu führen, 

dass aus den oben beschr iebenen Anstromsektoren auch be-

st immte Mengen landseit igen Grundwassers gefördert werden. 

Diese Mengen an „echtem“ Grundwasser treten jedoch in der 

Gesamtbi lanz hinter der Uferf i l t ratmenge zurück und vari ieren 

zudem in Abhängigkeit  der hydraul ischen Rahmenbedingungen, 

so dass eine eindeutige Differenzierung − z. B. durch hydroche-

mische Berechnungen − aufgrund der Instat ionar ität der Pro-

zesse unmöglich wird.  

 

Bei einer zu umfassenden Sohlbelastung eines Vorf luters 

infolge dauerhaft zu großer Uferf i l t ratentnahmen kann es zu 

einer Kolmat ion der Gewässersohle kommen. Um eine solche 
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Entwicklung und eine Abkopplung auszuschl ießen, lassen sich 

theoretische und messwertbasierte Überlegungen zu maximalen 

Uferbelastungen anstel len. Der ERFTVERBAND  (1995) leitete 

histor isch einen auf der sicheren Seite l iegenden, verträgl ichen 

Orientierungswert von 250 L/s je Rheinseite und 

Rheinstromkilometer her. Eine aktuelle Betrachtung unter 

Federführung des Erftverbandes (S IMON ET AL .  2022) bestät igte 

diesen Wert als auf  der s icheren Seite l iegende, mindestens 

gewinnbare Förderrate. Bi lanziel l kann somit für beide 

Rheinseiten zusammen eine zulässige Versickerung von  

mindestens 500 L/s geschlussfolgert werden. Aufgrund des 

zwangsläuf igen Näherungscharakters der zugrunde l iegenden 

theoretischen Überlegungen sind dabei jedoch 

messwertbasierte Betrachtungen als belastbarer und damit 

ausschlaggebend einzustufen.  Eine solche prakt ische 

Überprüfung ist in Anbetracht der bereits jahrzehntelang  am 

Standort prakt iz ierten Grundwasser - und Uferf i l t ratförderung 

anhand der aufgezeichneten Grundwasserstandsdaten für die 

bisherigen Fördermengen möglich.  

 

Im Fall einer fakt ischen hydraul ischen Überbelastung kann sich 

durch ausgefi lterte Schwebstoffe des Rheinwassers eine 

Kolmationsschicht auf der Rheinsohle bilden, wodurch sich die 

Durchlässigkeit  der Sohlschicht verr ingert.  Letzteres hat 

wiederum zur Folge, dass gemäß der DARCY-Gleichung ein 

erhöhter Gradient  zwischen Rheinwasserstand und 

Entnahmepunkt zur Aufrechterhaltung der Uferf i l t ratgewinnung 

in gleicher Größenordnung erforderl ich ist.  Die Ausbi ldung einer 

Kolmation der Rheinsohle würde sich daher prakt isch durch 

stet ig sinkende Grundwasserstände im Uferbereich und im 

Umfeld der rheinnahen Förderbrunnen bemerkbar machen. Wie 

die langjähr igen Grundwasserstandsganglinien und die Grund -

wassergleichenpläne aus dem Raum Monheim zeigen, lassen 

sich solche Effekte bei der bisher p rakt iz ierten Grund-

wasserförderung nicht feststel len. Langfr ist ig absinkende 

Grundwasserstände oder negative Trendentwicklungen wurden 
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in der Vergangenheit  auch zu hydrologisch ungünst igen Zeiten 

nicht registr iert  (vgl.  Abbildung  3). 

 

 

Abb. 3:  Korre lat ion der  tägl ichen Gesamtfördermenge der  

UNIFERM-Brunnen und des Wasserstandes in 

Grundwassermessste l le PU3.  

 

Die am Standort Monheim durch UNIFERM langjährig 

prakt iz ierte und bewil l igte Grundwasser - und Uferf i l t rat -

förderung in Höhe von 4 Mio. m³/a ist  somit messtechnisch 

nachweislich ohne nachtei l ige Veränderungen, d.  h. ohne 

Kolmation der Rheinsohle, möglich.  

 

Dieser messtechnische und damit belastbare Nachweis der 

dauerhaften Verträgl ichkeit  der bis lang prakt iz ierten 

Rheinuferf i l t ratgewinnung am Standort Monheim lässt sich auch 

anhand von theoret ischen Betrachtungen nachvol lz iehen. Aus 

der Abgrenzung des Einzugsgebietes für 4 Mio. m³/a bei 

Niedrigwasserbedingungen lässt sich eine angeschlossene 

rechtsrheinische Uferl inie von ca. 640 m ableiten (vgl.  

Anlage 6.2). Gemäß durchgeführter Bilanzierung kann ein 

Uferf i l t ratantei l von bis zu 3,8 Mio. m³/a (entspricht 95 %) an 

der wasserrechtl ich genehmigten Gesamtfördermenge von 
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4 Mio. m³/a erwartet  werden (vgl.  Abschnitt  6.6.2). Hierdurch 

ergibt sich eine rechnerische Uferbelastung von ca. 190 L/s je 

Rheinstromkilometer bei einem angenommenen ausschließl ich 

rechtsrheinischen Zufluss.  

 

Dieser Wert unterschreitet den vorstehend genannten, 

zweifelsfrei  ohne Kolmat ionsvorgänge möglichen 

Uferbelastungswert von 250 L/s je Rheinstromkilometer und 

Rheinseite. Insofern erscheint die auftretende Uferbelastung 

auch auf Basis der vorstehenden theoretischen Ansätze als 

nachvol lz iehbar verträgl ich. Da dafür ausschl ießlich die 

rechtsrheinisch und damit einseit ig zur Verfügung  stehende 

Bi lanzkomponente zum Vergleich herangezogen wurde, kann 

die Betrachtung umso mehr als auf der s icheren Seite l iegend 

gelten. Eine mögliche l inksrheinische Uferf i l t ratkomponente ist 

aufgrund l inksrheinischer Grundwasser - und Uferf i l t rat -

entnahmen im Trinkwasserschutzgebiet Weiler mit hoher 

Wahrscheinl ichkeit  auszuschl ießen.  

 

Auf Basis der derzeit igen Förderkonstel lat ion wurde unter 

hydraul ischen und hydrogeologischen Gesichtspunkten ein 

maximales potent ielles Einzugsgebiet konstruiert,  das ent lang 

des Rheins einen hydraulisch potent iel l  akt iv ierbaren Bereich 

über eine rd. 1 km lange Uferl inie erfasst (vgl.  Anlage  7). Diese 

quasistat ionäre Inf i l t rat ionsstrecke kann für die Bi lanzierung 

des langfr ist ig zur Verfügung stehenden Dargebots angesetzt 

werden. Auf der gegenüberl iegenden Rheinseite der UNIFERM 

befinden sich Brunnenanlagen der RheinEnergie AG, die 

ebenfal ls Uferf i l t rat beziehen. Die sich ergebende 

Uferbelastung auf der l inksrheinischen Seite ist dem 

unterzeichnenden Ingenieurbüro im Detail  unbekannt.  

Vereinfachend wurde daher die Annahme getroffen, dass die 

Hälfte der Rheinsohle für die UNIFERM-Uferf i l t rat ion 

beansprucht werden kann. Somit  wurde der o.  g. 

Orientierungswert in Höhe von 250  L/(s∙km) als Uferbelastung 

angesetzt.  Über die o.  g. potentielle Uferl inie von rd. 1 km ergibt 
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sich dementsprechend eine mögliche generierbare 

Uferf i l t ratentnahme bis zu  ca. 7.884.000 m³/a. Aus dem 

entsprechenden landseit igen potentiel len Einzugsgebiet mit  

einer Fläche von 1,8 km² und einer mitt leren 

Grundwasserneubi ldungsrate von 6,7 L/(s∙km²) ergibt sich ein 

Grundwasserzustrom in Höhe von rd. 380.300 m³/a. 

 

Summarisch sind demnach Fördermengen bis zu ca. 

8,23 Mio. m³/a aus den Brunnen der UNIFERM am Standort 

Monheim real is ierbar.  

 

Zusammenfassend lässt sich aus Sicht des unterzeichnenden 

Ingenieurbüros somit feststel len, dass die nachhalt ige 

Gewinnbarkeit  des Uferf i l t ratantei ls der beantragten Förderung 

gemäß den fachl ich anerkannten Bewertungskriterien für 

Uferf i l t ratentnahmen bestät igt  werden kann.  

 

 

6.6.4 Bewertung der Grundwasserdargebotsergebnisse  

Über den Wasserhaushalt können aufgrund der durchgeführten 

Dargebotsberechnungen folgende Aussagen gemacht werden:  

 
Aus den Grundwasserbi lanzierungen lässt sich ableiten, dass 

für die UNIFERM-Brunnen ledigl ich bis zu rd. 8 % der 

Fördermengen aus dem landseit igen Grundwasserdargebot 

bezogen werden. Das Rheinuferf i l t rat macht daher mit  

wenigstens rd. 92 % den wesent l ichen Tei l der Fördermengen 

aus und ist somit der weitaus wicht igste Dargebotsantei l für die 

beantragte Wassergewinnung am Standort Monheim. Im Mittel  

besteht das gewonnene Rohwasser aus ca. 95  % 

Rheinuferf i l t rat und 5 % landseit igem Grundwasser.  

 

In Abhängigkeit  der Rheinwasserstände vari ieren diese 

prozentualen Anteile temporär in geringem Ausmaß.  Der 

vol lständig dominierende Charakter der Uferf i l t ratgewinnung 

bleibt dabei immer erhalten.  
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Die langjährigen Grundwasserstandsgangl inien und die 

Grundwassergleichenpläne zeigen bei den bisher registr ierten 

Uferbelastungen keine negativen Auswirkungen auf die lokale 

und regionale Grundwasserdynamik sowie auf die ökologischen 

Schutzgüter von Natur und Landschaft.  Langfr ist ig absinkende 

Grundwasserstände wurden in der Vergangenheit auch zu 

hydrologisch ungünstigen Zeiten nicht festgestellt .  Eine 

förderbedingte Kolmation der Rheinsohle f indet nicht statt ,  eine 

dauerhafte Uferf i l t ratentnahme in der beantragten Höhe ist 

schadlos und nachhalt ig möglich.  

 

Der Befund einer nachhalt igen, dargebotsneutralen Förderung 

der beantragten Wassermenge von bis zu 8 Mio. m³/a aus den 

Brunnen Monheim lässt sich anhand des landseit igen Dargebots 

und der Gener ierung von Uferf i l t rat aus dem Rhein mittels der 

vorstehenden rechnerischen Wasserbi lanz widerspruchsfrei 

nachvol lz iehen.  

 

 

7 Abgrenzung des Absenkungsbereiches als  
potentieller ökologischer Einflussbereich 

7.1 Vorbemerkungen zur Ermittlung des Absenkungs-
bereiches 

Die Förderung von Grundwasser durch einen Brunnen hat 

zwingend die Ausbi ldung einer lokalen Potent ialsenke, d.  h. 

eines Absenkungstr ichters, am Brunnen zur Folge. Dieser bi ldet 

sich zunächst innerhalb des Förderhorizontes aus und weist am 

Brunnen selbst die höchsten Beträge auf, die mit zunehmendem 

Abstand vom Brunnen i.  d. R. näherungsweise exponentiel l  

abnehmen. In Abhängigkeit  des Ausmaßes der entstehenden 

Potent ialsenke im Förderhor izont und der hydraul ischen 

Anbindung der ggf. vorhandenen über -  und unterlagernden 

Schichten kann es darüber hinaus zu einem mehr oder weniger 

gedämpften Einf luss in den hydraulisch angebundenen 
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Horizonten (darüber oder darunter l iegendes Grundwasser -

stockwerk) kommen.  

 

Das Ausmaß der Potentialabsenkung, d.  h. ihr Absolutbetrag 

wie auch ihre Reichweite, ist von einer Vielzahl von Parametern 

abhängig. Als wicht igste Kenngrößen seien dabei unter den 

Rahmenbedingungen des vorliegenden Anwendungsfal ls die 

Förderrate, die Durchlässigkeit  des Untergrundes und die 

Anbindung an ein nahegelegenes Fließgewässer genannt.  

 

Wie bereits in Abschnitt  6.1 beschr ieben, hat der Rhein als 

Vorf luter einen dominierenden Einf luss auf die Hydraulik de r 

ufernahen Brunnen Monheim. Wenn die Absenkung eines 

Brunnens den Rhein erreicht, übernimmt dieser aufgrund seiner 

vergleichsweise hohen Sohldurchlässigkeit  eine dominierende, 

wasserstandsausgleichende Wirkung.  Die förderbeeinf lusste 

Absenkung am Eintr it tspunkt zwischen Grundwasser leiter und 

Vorf luter  ist somit im Normalfall immer kleiner als 0,1 m. Auf 

Basis der langjähr igen Betr iebserfahrungen von UNIFERM wird 

diese Randbedingung im vorl iegenden Fal l als zutreffend 

eingestuft .  Dieser Effekt wird schematisch durch Abbi ldung  4 

verdeut l icht.  

 

Abb. 4:  Schemat ischer hydrogeologischer Schni t t  durch e ine 

Uferf i l t ra t ionszone (S I MON ET AL .  2022).  
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Im Hinbl ick auf ökologische Belange entscheidend ist die 

Absenkungswirkung des Brunnens im Grundwasser leiter, wenn 

hier pf lanzenverfügbare Grundwasserstände vor liegen können 

(vgl.  Abschnitt  5.7). Zur Betrachtung der möglichen 

ökologischen Folgen einer beantragten Grundwasserentnahme 

ist der gesamte Absenkungsbereich bei vol lumfängl icher 

Förderung gemäß Wasserrechtsantrag (d.  h. gegenüber einer 

angenommenen Null förderung) darzustel len. Im Sinne eines 

potent iell ökologischen Auswirkungsbereichs ist dabei vert ief t  

der Bereich zu betrachten und zu bewerten, der sich infolge 

einer gegenüber der langjährig prakt iz ierten Entnahme (Ist -

Zustand) erhöhten Antragsmenge (Sol l -Zustand) als 

zusätzlicher  Absenkungsbereich ergibt  (f lächig wie auch in den 

zusätzlichen Absenkungsbeträgen, vgl.  RUBBERT &  HENTSCHEL  

2020).  

 

Im Zusammenhang mit der aus der Grundwasserentnahme 

result ierenden Grundwasserabsenkung sind für diverse 

Fragestel lungen verschiedene Bereiche zu ermitteln und 

beschreiben. Eine Übersicht der insbesondere im Hinbl ick auf 

die Bewertung der Umweltverträgl ichkeit  relevanten Bereiche 

gibt Tabel le 3.  

 

Tab. 3:  Definit ion relevanter Untersuchungsbereiche  

Defini t ion  Hydrogeologischer  
Bezug Aufgabe  

Einwirkungs-
bereich  
(nach UVPG §  2 
Abs.  11)  

Das geographische 
Gebiet ,  in  dem 
Umwel tauswi rkungen 
auf t re ten,  d ie  für  d ie  
Zulassung e ines 
Vorhabens re levant  s ind ,  
h ier :  Absenkungsbere ich  
bei  Ausschöpfung der  
jähr l ichen Antragsmenge 
gegenüber e iner  
Nul l förderung  

Beschre ibung des 
aktuel len Zustands  der  
Umwelt  und ih rer  
Bestandte i le  (nach 
UVPG-Anlage 2 bzw.  4) .  
 
UVP-Ber icht :  
Zusätz l iche Übers icht  
über vorauss icht l iche 
Entwick lung der  Umwel t  
be i  Nichtdurchführung 



Wasserrechtsantrag UNIFERM Monheim  Seite - 46 - 

 

7.2 Absenkung im oberflächennahen Grundwasserleiter 
und Abgrenzung des potentiellen ökologischen 
Wirkbereiches 

Zur Ausbi ldung des instat ionären Absenkungstr ichters der 

UNIFERM-Brunnen wurde der ungünstigste hydrologische Fal l  

betrachtet,  bei dem die Entnahme in Höhe der jeweils 

bewill igten Stundenmengen der akt iven Einzelbrunnen (Bu1 und 

Bu3 mit jeweils 300 m³/h, Bv4 mit 200 m³/h) zu 100 % aus dem 

Defini t ion  Hydrogeologischer  
Bezug Aufgabe  

Untersuchungs -
raum  der  UVP  

Bei  mehreren beantragten 
Entnahmen (z .  B.  mehrere 
Brunnen,  un terschied l iche 
Stockwerke,  e tc . ) :  
Umhül lende/  Summe 
einzelner  
Einwirkungsbere iche  bei  
Ausschöpfung der  
jähr l ichen Antragsmenge  
gegenüber e iner  
Nul l förderung  
 
Bei  e iner  beantragten 
Entnahme:  = 
Einwirkungsbere ich  

des Vorhabens 
gegenüber dem 
aktuel len Zustand,  
sowei t  mi t  zumutbarem 
Aufwand auf  Grundlage 
der  ver fügbaren 
Umwel t in fo rmat ionen 
und wissenschaf t l ichen 
Erkenntn isse 
abschätzbar (nach 
UVPG-Anlage 4,  Nr.  3) .  

Potent iel ler  
Auswirkungs-
bereich  

Bereich zusätz l icher ,  
s ign i f ikanter  Absenkungen 
( i .d .R.  ≥0,1  m) be i  
Ausschöpfung der  
jähr l ichen Antragsmenge 
im Verg le ich zum Is t -
Zustand 

Bewertung der  
Umweltauswirkungen 
der beantrag ten 
Entnahme (nach UVPG-
Anlage 2 bzw.  4)  

Potent iel l   
empfindl icher 
Bereich  

(Tei l - )Bere ich des 
potent ie l len Auswirkungs -
bere iches,  in  dem 
grundwassers tands -
abhängige Schutzgüter  
vor l iegen;  insbesondere 
Flächen,  in  denen 
oberf lächennahe 
Grundwassers tände 
vorhanden s ind ( i .d .R.  
F lurabstand ≤5  m).  

Vert ie fendes 
schutzgut-
bezogenes 
Untersuchungs -
gebiet  

Schutzgut  innerhalb  des 
potent ie l l  empf ind l ichen 
Bere iches,  für  das 
aufgrund se iner  
spez i f ischen 
Empf ind l ichkei t  e ine 
ver t ie fende Bewertung 
er forder l ich is t .  
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landseit igen Zustrom (kein Uferf i l t ratantei l)  erfolgt.  Diese 

theoretischen Betrachtungen sind grundsätzl ich als worst -case-

Ansatz zu verstehen, da die zugrundel iegende Fördermenge der 

maximalen Stundenförderung entspr icht  und daher deutl ich 

über der beantragten Jahresmenge l iegt.  

 

Zur Bewertung der Folgen der förderbedingten 

Grundwasserabsenkung wurde die 0,1  m-Absenkungsl inie als 

Grenzwert festgelegt  (Signif ikanzschwellenwert) ,  unter dem 

eine signif ikante Wirkung der Absenkung per  se 

ausgeschlossen wird.  

 

Die Berechnung der Absenkungsreichweite der einzelnen 

Brunnen erfolgte auf Basis eines Geographischen 

Informationssystems (GIS) unter Verwendung der instat ionären 

Formel nach JACOB (1940)  

mit:  

 
s = Absenkung zum Zeitpunkt t  in m 

Q = Förderung (hier: 200 m³/h für Bv4 bzw. 300 m³/h für Bu1 

und Bu3) 

k = mitt lerer Durchlässigkeitsbeiwert (hier:  4,5·10 -3  m/s 

(SCHNEIDER UND THIELE  1965) 

M = wassererfül lte Mächtigkeit  bei Niedr igwasserbedingungen 

zum Oktober 2018 (hier: ca. 13 m) 

t  = Zeit  (hier: 86.400 s) 

S = Speicherwert (nach MAROTZ 1964 mit 0,462+0,045∙ ln(k), 

hier: 0,22) 

r = Distanz GIS-Rasterzel le zum Brunnen in m 

 

Die o.  g. Stundenmengen der Einzelbrunnen stel len Spitzen -

bedarfswerte dar, die beim Herstel lungsprozess für die Hefe 

maximal 24 Stunden gefahren werden. Daher wird die o.  g. 

s =
0,183∙Q

k∙M
∙ log

2,25∙k∙M∙t

r2∙S
  



Wasserrechtsantrag UNIFERM Monheim  Seite - 48 - 

 

instat ionäre Formel nach JACOB auf dieses Zeit intervall  

bezogen.  

 

Zunächst wurde im GIS für jeden Brunnen ein eigenes Raster 

erstel lt  und anschließend in einen Punktdatensatz konvert ier t . 

Jeder Punkt steht dabei für den Mittelpunkt einer Rasterzel le.  
Für jeden Punkt des Punktdatensatzes wurde die Distanz zum 

jeweil igen Brunnen bestimmt, danach die förderbedingte 

Absenkung anhand der o. g. Formel berechnet und dem Punkt 

als Attr ibutwert zugeordnet. Der Punktdatensatz wurde 

anschl ießend für weitere Berechnungsschrit te wieder in ein 

Raster konvert iert .  So wurden drei Absenkungsraster für die 

Brunnen Bu1, Bu3 und Bv4 erzeugt. Für den gemeinsamen 

Absenkungsbereich dieser Brunnen wurden die drei 

Absenkungsraster aufsummiert.  Dargestel lt  in Anlage 11 wurde 

so ein absoluter Absenkungsbereich für die Förderung von 

4 Mio. m³/a konstruiert ( Ist -Zustand).  Im Ergebnis erfassen die 

instat ionären Absenkungsbereiche bis 0, 1 m Absenkung im 

Wesentl ichen das Werksgelände des Standorts Monheim und 

nähern sich dem für den Mittelwasserzeitpunkt ermittelten 

Einzugsgebiet an.  

 

Um einen entsprechenden potent iel len Absenkungsbereich für 

die beantragte Förderung von 8 Mio. m³/a (Sol l-Zustand) zu 

gener ieren, wurde die o.  g. GIS-gestützte Durchführungsweise 

um die Absenkungsraster der Brunnen Bu2 und Bu5 (mit  

Entnahmeraten von jeweils  300 m³/h) ergänzt. Das Ergebnis ist 

ebenfal ls Anlage 11 zu entnehmen. Aufgrund der höheren 

Fördermenge gegenüber den derzeit  bewil l igten Entnahmen 

ergibt sich ein größerer Absenkungsbereich, der wiederum ein 

größeres Einzugsgebiet der Förderbrunnen generiert.  

 

Der Bereich zwischen diesen absoluten Absenkungslinien (Ist -

Zustand vs. Prognosezustand bei Förderung von ca. 

8 Mio. m³/a) wird als zusätzl iche Absenkung infolge einer 

Fördermengensteigerung interpret iert und ist ebenfal ls in 
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Anlage 11 dargestel lt .  Dafür wurden die beiden 

Absenkungsdarstel lungen des Ist- und des Sol l-Zustandes 

miteinander verschnit ten. Das result ierende Gebiet wird gemäß 

Tabel le 3 als potentieller Auswirkungsbereich def iniert  und 

beinhaltet zusätzl iche Absenkungsbeträge von bis zu ca. 0, 7 m 

im Nahbereich der Brunnen Bu2 und Bu5 . Die als 

Signif ikanzschwelle definierte 0,1 m-Absenkungslinie erstreckt 

sich ausgehend von Brunnen Bu3 über ca. 200 m in 

nordwestl icher sowie ca. 160 m in nordöstl icher Richtung und 

reicht in südöst l icher Richtung an Brunnen Bu1 heran. Im 

Bereich von Brunnen Bv4 werden dagegen zusätzl iche 

Absenkungen <0,1 m erwartet,  so dass dieser außerhalb der 

Signif ikanzschwelle und damit des potent iel len Aus -

wirkungsbereiches l iegt.  

 

Zur Plausibil is ierung wurden die berechneten Absenkungen 

tatsächlich gemessenen Werten aus aktuel len Pumpversuchen 

gegenübergestel lt .  Es ist festzuhalten, dass Brunnen Bv4 

aufgrund technisch bedingter Brunneneintr it tsver luste die 

hydrogeologische Situation  am Standort nicht korrekt 

widerspiegelt  und daher als nicht repräsentat iv anzusehen ist.  

Bei Brunnen Bu2 passen die berechneten und gemessenen 

Absenkungen gut zusammen. Für Brunnen Bu1 und Bu3 werden 

die berechneten Werte dagegen überschätzt,  wie die deut l ich 

niedriger gemessenen aktuel len Absenkungen zeigen. Die  

Berechnungen zur Absenkung sind daher insgesamt als worst -

case-Ansatz zu verstehen. 

 

 

7.3 Hydrogeologische Bewertung der Umweltverträg-
lichkeit des Vorhabens 

Gemäß DVGW-ARBEITSBLATT W 150 (2008) sind die möglichen 

Auswirkungen von Grundwasserentnahmen in den Einzugs -

gebieten von Wassergewinnungsanlagen zu bewerten und im 

weiteren Ver lauf zu überwachen. Entscheidend für die 



Wasserrechtsantrag UNIFERM Monheim  Seite - 50 - 

 

landschaftsökologische Risikoanalyse sind in diesem 

Zusammenhang der Absenkungsbereich im oberf lächennahen 

Grundwasser leiter und die durch die beantragte Förderung zu 

erwartenden zusätzl ichen Absenkungsbeträge, wobei Bereiche 

mit Flurabständen >5,0 m oder in hydraul isch entkoppelten 

Grundwasserkörpern von der Betrachtung ausgenommen 

werden, da hier eine nachtei l ige Beeinf lussung grundsätzlich 

ausgeschlossen werden kann. Ausschlaggebender Bezug s-

zeitpunkt ist dabei der Ist -Zustand zum Zeitpunkt der 

Antragste l lung.  

 

Die Grundwasserförderung aus den Brunnen Monheim durch 

UNIFERM erfolgt aus dem oberf lächennahen, quartären 

Grundwasser leiter. Die hier auftretenden Absenkungsbeträge 

des Grundwasserstandes können somit unmittelbar zur 

Beurtei lung der ökologischen Relevanz der beantragten 

Grundwasserförderung herangezogen werden . 

 

Aus hydrogeologischer Sicht s ind eine Negativbeeinf lussung 

von Boden und Grundwasser sowie hierdurch induzierte 

Negat ivauswirkungen auf ökologische Schutzgüter durch die 

beantragte Grundwasserförderung für die Gesamtheit  des 

zusätzlichen Absenkungsbereiches ebenso auszuschl ießen wie 

förderinduzierte Setzungsvorgänge. Hierfür lassen sich 

folgende Gründe benennen:  

 
−  Der Bereich der zusätzl ichen Absenkung bei einer 

vol lumfängl ichen Ausschöpfung der Fördermenge 

beschränkt s ich auf ca. 200 m ausgehend von Brunnen Bu3. 

Die bestehenden Flurabstände bei Mittelwasser l iegen dort 

nicht unter ca. 8 m (vgl.  Anlage 8.1).  

−  Ein Tei l des ermittel ten zusätzlichen Absenkungsbereiches 

l iegt innerhalb von industr iel l genutzten Flächen (vgl.  

Anlage 11). Aufgrund der hier gegebenen Nutzung ist die 

Beeinträchtigung ökologisch wertvol ler  Bestandtei le von 



Wasserrechtsantrag UNIFERM Monheim  Seite - 51 - 

 

Natur und Landschaft grundsätzl ich als unwahrscheinlich 

einzustufen.  

−  Die Grundwasserförderung von UNIFERM am Standort 

Monheim besteht bereits langjähr ig. Dabei wurden im 

Zeitraum 2005 bis 2024 quasi konstant Wassermengen in 

Höhe von ca. 4 Mio. m³/a entnommen (vgl.  Abbi ldung  5). 

Dabei ist es zu keiner förderbedingten Beeinträchtigung des 

Grund- und Oberf lächenwasserhaushaltes bzw. der 

vorhandenen Vegetat ion gekommen. Die nachhalt ige 

Förderung auch der Antragsmenge von 8 Mio. m³/a 

weitgehend aus Rheinuferf i l t rat lässt sich aus den 

durchgeführten Bi lanzbetrachtungen ableiten.  

 

 

Abb. 5:  Jähr l iche Gesamtwasserentnahmemengen am Standort  

Monheim der  vergangenen 20 Jahre.  

 

−  Die infolge der Förderung zu erwartenden absoluten 

Absenkungswerte bei Förderung in Höhe der Antragsmenge  

von 8 Mio. m³/a betragen um die UNIFERM-Brunnen herum 

maximal ca. 1,2 m, mit zunehmender Entfernung von den 

Brunnen entsprechend exponent iell abnehmend.  Die 

gegenüber der langjährigen Förderung zu erwartenden 

zusätzlichen Absenkungen l iegen im Bereich der Brunnen 

Bu2 und Bu5 bei ca. 0,7 m, ebenfal ls exponent iell  
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abnehmend mit zunehmender Entfernung von den Brunnen. 

Die Schwankungen der Rheinwasserstände betragen 

dagegen bis zu 10 m (langjährige Rheinwasserstände), 

jährl ich in der Regel bei ca. 5 bis 8 m. Für die 

Grundwassermessstel len l iegen d ie natürl iche 

Schwankungsbreite der extremen Grundwasserstände bei 

ca. 7 m. Hieran ist abzulesen, dass die natürl ichen 

Schwankungen der Grundwasserstände deutl ich höher sind 

als die förderbedingten Grundwasserstandsveränderungen.  

Zudem sind die berechneten Absenkungen als wors t-case-

Ansatz zu verstehen.  

−  Ausgewiesenen Schutzgüterf lächen (LSG-4807-0013 und 

BT-4907-0016-2008; vgl.  Anlage 11) sowie die relevanten 

Bereiche mit Flurabständen ≤5 m l iegen innerhalb des 

zusätzlichen Absenkungsbereiches  ausschl ießl ich in den 

Uferbereichen des Rheins,  welche starken natür l ichen 

Schwankungen der Grundwasserstände infolge des 

unmittelbaren Rheineinf lusses unterworfen ist .  Die hier zu 

erwartenden zusätzl ichen Absenkungsbeträge infolge der 

beantragten Förderungen l iegen in einer Größenordnung 

von maximal 0,4 m und sind demnach im Vergleich zu den 

auftretenden Rheinwasserstandsschwankungen vernach -

lässigbar ger ing. 

 

Zusammenfassend ergibt sich aus den beschriebenen 

Rahmenbedingungen und den vor l iegenden Daten, dass eine 

nachtei l ige Beeinf lussung von Natur und Landschaft durch die 

beantragte Grundwasserentnahme unter hydrogeologischen 

Gesichtspunkten ausgeschlossen  werden kann.  

 

Eine gesonderte Bewertung der potentiel len ökologischen 

Auswirkungen der beantragten Grundwasserentnahme 

innerhalb dieser Bereiche wird im Rahmen des gesondert 

vorgelegten Umwelterklärung zur UVP-Vorprüfung zum 

Vorhaben aus ökologischer Sicht vorgenommen.  Diese 
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Bewertung schließt auch den geplanten Neubau des 

zusätzlichen Brunnens Bu5 mit ein.  

 

 

8 Überprüfung konkurrierender Nutzen sowie  
potentieller Grundwassergefährdungen 

8.1 Wasserrechte Dritter  

Zur Bewertung von Wechselwirkungen des beantragten 

Wasserrechts mit anderen bestehenden Grundwasser -

entnahmen wurden die eingetragenen Rechte Drit ter im 

weiteren Umfeld des UNIFERM-Werksgeländes berücksicht igt  

(vgl.  Abschnitt  6.4). Wie die langjähr igen Grundwasserstands -

entwicklungen zeigen, bestät igt durch die im Rahmen der 

vorl iegenden Ausarbeitung durchgeführte Grundwasser -

bi lanzierung, ist  die beantragte Grundwasser - und 

Uferf i l t ratentnahme nachhalt ig und ohne nachtei l ige Einf lüsse 

auf die Entnahmen Drit ter außerhalb des potentiel len 

Einzugsgebietes möglich.  

 

Innerhalb des potent iellen Einzugsgebietes und des absoluten 

wie auch des zusätzl ichen Absenkungsbereiches der UNIFERM-

Brunnen l iegen keine Wasserrechte Dr it ter.  Eine nachtei l ige 

Beeinträchtigung Drit ter infolge der förderbedingten Absenkung 

kann demnach ebenfal ls ausgeschlossen werden.  

 

 
8.2 Vorhandene Schutzgüter  

Am Produkt ionsstandort Monheim der UNIFERM selbst l iegen 

keine Schutzgüter aus Natur und Landschaft vor. Südl ich der 

am Standort angrenzenden Rheinuferstraße treten innerhalb 

des potentiel len Auswirkungsbereiches  verschiedene 

Schutzgüter aus Natur und Landschaft auf, die in Anlage  12.1 

dargestel lt  sind. Die zugehör igen Sachdaten sind Anlage  12.2 

zu entnehmen.  Es handelt s ich dabei um das Landschafts-
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schutzgebiet „Rheinufer“ (LSG-4807-0013) sowie der Kataster 

schutzwürdiger Biotope „Rheinufer südl ich Monheim“ (BK -4907-

0009) und ein gemäß § 30 BNatschG bzw. § 42 LNatschG 

gesetzl ich geschütztes Biotop (BT-4907-0016-2008). Allerdings 

werden zusätzl iche Absenkungsbeträge in Höhe von bis zu ca. 

0,4 m in diesem Bereich aufgrund der unmittelbaren Nähe zum 

Rhein hauptsächlich durch dessen Pegelschwankungen von ca. 

10 m/a signif ikant  überprägt. Eine nachtei l ige Beeinf lussung 

von Natur und Landschaft durch die beantragte 

Grundwasserentnahme kann daher mit hinreichender 

Wahrscheinl ichkeit  ausgeschlossen werden (vgl.  Abschnitt  7.3). 

 

 

8.3 Randbedingungen aus Flächennutzungsplan  

Anlage 13 stel lt  die Flächennutzung innerhalb des potentiel len 

Einzugsgebietes der Grundwasser- und Uferf i l t ratentnahme von 

UNIFERM am Standort Monheim dar. Hieraus geht hervor, dass 

ein großer Tei l  des potent iellen Einzugsgebietes einer 

landwirtschaft l ichen Nutzung unterl iegt. Die UNIFERM-Brunnen 

befinden sich auf Flächen mit industr ieller und gewerbl icher 

Nutzung, welche sich nach Norden und Osten bis zu 

Bahngleisen paral lel des Heerwegs erstrecken. Die 

Gleisanlagen verzweigen sich am südl ichen Ende , wobei eine 

Strecke nach Nordosten abbiegt. Ein weiteres Industr ie -/ 

Gewerbegebiet befindet s ich öst l ich dieser Strecke. Westl ich 

des geplanten Brunnens Bu5 besteht eine gemischte 

Flächennutzung.  Im Süden des potentiel len Einzugsgebietes 

werden zudem Siedlungsflächen des Leverkusener Stadttei ls 

Hitdorf durch das Einzugsgebiet erfasst.  

 

Das potentiel le Einzugsgebiet umschl ießt eine ehemalige 

Kiesabbauf läche, die nun größtentei ls als stehendes Gewässer 

fungiert („Buschbergsee“) und tei lweise von Gehölz umgeben 

ist.  Im Nordosten grenzt das potentiel le Einzugsgebiet an den 

Großer Laacher See − ebenfal ls eine ehemalige Kiesgrube – 
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und umschl ießt dort auch den Kleine r Laacher See. Im Umfeld 

befinden sich neben Gehölzen auch naturnahe Flächen.  

 

Im Bereich südl ich der Rheinuferstraße  treten Gehölze und 

Grünflachen auf. Diese Flächen sind a ls Überschwem-

mungsgebiet des Rheins gekennzeichnet. Al le Brunnen bis auf 

Brunnen Bu5 l iegen im Risikogebiet eines Hochwasser -

ereignisses des Rheins, welches mit einer niedrigen 

Wahrscheinl ichkeit  eintr it t ;  Brunnen Bu1 und Bu4 zusätzl ich in 

einem überschwemmungsgefährdeten Gebiet bei einem 

Hochwasser mit mitt lerer Wahrscheinl ichkeit .  

 

Insgesamt ist die Flächennutzung als unkr it isch für die 

beantragte Grundwassergewinnung zu bewerten.  

 

 

8.4 Altablagerungen und Altstandorte  

Zur Überprüfung potentiel ler Grundwassergefährdungen und 

Auswirkungen durch Altablagerungen bzw. Altstandorte wurden 

für das potent iel le Einzugsgebiet der Brunnen Monheim bei der 

zuständigen Behörde des Kreises Mettmann bzw. der  Stadt 

Leverkusen Informat ionen aus dem Alt lastenkataster angefragt. 

Diese l iegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor , werden aber 

im Bedarfsfal l auf Wunsch nachgereicht.  

 

Auf Basis der bisher igen Betr iebserfahrungen ist  jedoch nicht 

von einer potent iellen Gefährdung der Grundwasserförderung 

der UNIFERM-Brunnen bzw. von nachteil igen Einf lüssen infolge 

möglicher Gefährdungspotentiale auszugehen. Die Förderung 

aus den Brunnen Monheim wird demgegenüber durch den 

Uferf i l t ratantei l  aus dem Rhein dominiert,  so dass hier eine 

Alt lastenrelevanz, sofern gegeben,  bereits infolge der 

Zustromcharakterist ik minimiert ist.  
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8.5 Strategien zur Gefährdungsminimierung und 
Monitoringkonzept  

UNIFERM betreibt bereits langjährig ein hydraul isches und 

hydrochemisches Monitoring zur Datenerfassung 

und -auswertung für die dauerhafte Sicherstellung der 

Versorgung des Standortes Monheim mit Betr iebswasser . Dabei 

wird die Fördermenge aus den Einzelbrunnen tägl ich erfasst.  

 

Das Rohwasser aus Brunnen Bu3 wird halbjähr lich qualitat iv 

gemäß Richt l inie nach § 50 LWG Gruppe I und II in Bezug auf 

die Parameter Eisen, Mangan und halogenierte 

Kohlenwasserstoffe untersucht. Dies soll  zukünft ig auch mit 

dem aus Brunnen Bu2 gewonnen Rohwasser geschehen, da 

dieses als Redundanz für die Herstel lung von Prozesswasser in 

Trinkwasserqual ität  fungieren sol l.  Beim aufbereiteten 

Prozesswasser erfolgt tägl ich eine Probenahme mit 

Bestimmung des Chlordioxidgehalts und Abgleich mit der 

elektronischen Messung sowie wöchentl ich eine Probenahme 

mit mikrobiologischer Untersuchung (aerobe Gesamtkeimzahl,  

Enterokokken, Col iforme, E.  col i) .  Zudem wird das 

Prozesswasser vierteljähr l ich auf folgende Parameter 

untersucht  (vgl.  auch Abschnitt  10.3): 

 
− freies Chlor, Färbung, Temperatur, Geruch, Trübung, pH-

Wert, Leit fähigkeit ,  Säurekapazität,  Karbonathärte,  

Basekapazität,  freie Kohlensäure, Ammonium, Chlor id,  

Sulfat,  Nitrat,  Nitr it ,  Ca lcium, Magnesium, Gesamthärte, 

Summe Erdalkal imetal le, Eisen, Mangan, Oxidierbarkeit  

− Koloniezahl 22 oC, Koloniezahl 36 oC, Coliforme, E. col i ,  

Enterokokken 

− Arsen, Blei,  Cadmium, Chrom, Nickel,  Quecksi lber , Cyan - ,  

Fluorid, Nitr it ,  Nitrat,  PAK (5), Pf lanzenschutzmittel (20)  

 

Der Grundwasserstand wird an den betr iebseigenen 

Beobachtungsmessstel len sowie in unmittelbarer Nachbarschaft 

im wöchent lichen Turnus gemessen. 
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Das vorstehend beschriebene, bereits langjährig erfolgreich 

prakt iz ierte Monitoringkonzept soll auch auf der Grundlage 

eines neu ertei lten Wasserrechtes fortgeführt werden , um die 

Prognosen zu Auswirkungen der beantragten 

Fördermengenerhöhung im Fal l der späteren Umsetzung 

messtechnisch zu verif iz ieren bzw. die tatsächlichen 

Verhältnisse zu erfassen. Zusätzl ich ist  jährl ich vorgesehen, 

aus den gemessenen Grundwasserständen Ganglinien zu 

erzeugen und diese in Hinbl ick auf die Nachhalt igkeit  der 

beantragten Fördermengenerhöhung auszuwerten.  Auf Basis 

dieser Erkenntnisse sind später ggf. ergänzende Messtel len zu 

diskutieren.  

 

 

9 Bewertung des Vorhabens in Bezug auf §  27 bzw. 
47 WHG und WRRL 

9.1 Vorbemerkungen 

Gemäß Art.  4 Abs. 1 a) der Richtl inie 2000/60/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 

zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 

Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolit ik (nachfolgend 

„WRRL“) ist eine Verschlechterung des ökologischen und 

chemischen Zustands al ler Oberf lächenwasserkörper bzw. des 

mengenmäßigen und chemischen Zustands aller 

Grundwasserkörper zu verhindern (=  Verschlechterungsverbot) 

sowie ein guter ökologischer und guter chemischer Zustand 

al ler Oberf lächenwasserkörper bzw. ein guter mengenmäßiger 

und chemischer Zustand al ler Grundwasserkörper zu schützen, 

zu verbessern und zu sanieren (=  Verbesserungsgebot).  Das 

Vorhaben muss grundsätzl ich mit den Zielen der WRRL 

vereinbar sein, deren Umsetzung im §  27 WHG 

(Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer) bzw. §  47 

WHG (Bewirtschaftungsziele für das Grundwasser) erfolgt.  In 

den nachfolgenden Abschnitten  wird dargelegt, dass das 
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beantragte Vorhaben den oben genannten Zielen nach WRRL 

nicht entgegensteht . 

 

Für die Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer gilt  nach §  27 

WHG: 

 
„(1) Oberirdische Gewässer sind, soweit sie nicht nach §  28 als 

künstl ich oder erhebl ich verändert eingestuft  werden, so zu 

bewirtschaften, dass  

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres 

chemischen Zustands vermieden wird und  

2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand 

erhalten oder erreicht wird.  

 

(2) Oberirdische Gewässer, die nach §  28 als künstl ich oder 

erhebl ich verändert eingestuft  werden, sind so zu 

bewirtschaften, dass  

 
1. eine Verschlechterung ihres ökologischen Potenzials und 

ihres chemischen Zustands vermieden wird und  

2. ein gutes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer 

Zustand erhalten oder erreicht werden.“  

 

Nach § 47 Abs. 1 WHG gilt  für die Bewirtschaftung des 

Grundwassers: „Das Grundwasser ist so zu bewirtschaften, 

dass 

 
1. eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines 

chemischen Zustands vermieden wird;  

2. al le s ignif ikanten und anhaltenden Trends ansteigender 

Schadstoffkonzentrat ionen auf Grund der Auswirkungen 

menschlicher Tätigkeiten umgekehrt werden;  

3. ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand 

erhalten oder erreicht werden; zu einem guten 

mengenmäßigen Zustand gehört insbesondere ein 
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Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und 

Grundwasserneubi ldung.“  

 

Als zu betrachtender Bereich für die Bewertung in Bezug auf 

den § 27 bzw. 47 des WHG sowie auf die WRRL ist der 

potent ielle ökologische Wirkbereich der Brunnen Monheim 

heranzuziehen, da sich nur innerhalb dessen das Vorhaben auf 

die Grundwasserstände auswirken kann. Der Oberf lächen -

wasserkörper DE_NRW_2_701494 (3D)  − Rhein − bi ldet die 

hydraul ische Randbedingung im Süden/Südwesten der 

Entnahme. Wie in den Abschnitten  6.6.3 und 6.6.4 aufgeführt, 

wurde nachgewiesen, dass es nicht zu einer Kolmation der 

Sohle im Rhein sowie einer mengenmäßigen Verschlechterung 

des Rheins kommt.  Die beantragte Förderung ist in Relat ion zu 

den natür l ichen Abflussmengen im Rhein vernachlässigbar 

gering (0,04 % des histor ischen Niedrigwasserabf lusses).  Auf 

eine weitergehende Betrachtung wird daher verzichtet.  

Betroffene Oberf lächenwasserkörper treten demnach nicht auf, 

sodass sich die nachfolgenden Ausführungen auf den 

betroffenen Grundwasserkörper beschränken.  

 

 

9.2 Beschreibung des betroffenen Grundwasserkörpers  

Der potentiel le ökologische Wirkbereich der Brunnen Monheim 

ist dem Grundwasserkörper „27_17“ (Niederung des Rheins) 

zuzuordnen (www.elwasweb.nrw.de).  Die sehr gut 

wasserdurchlässigen Sedimente bestehen aus den pleistozänen 

Terrassenkiesen und -sanden des Rheins.  

 

Im Bereich des betroffenen Grundwasserkörpers ist nach dem 

drit ten Monitor ingzyklus (2015 bis 2018) sowohl der 

mengenmäßige als auch der chemische Zustand als „gut“ 

eingestuft .  Die jeweil igen Bewirtschaftungsziele wurden bis 

2021 erreicht (MULNV NRW 2021).  
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9.3 Beschreibung der Einwirkung des Vorhabens  

Durch das beantragte Vorhaben wird de m Grundwasserkörper 

Wasser entnommen, was durch die Grundwasserneubi ldung 

sowie inf i l t r ierendes Rheinwasser (Uferf i l t rat) ausgegl ichen 

wird. Es l iegt eine nachhalt ige Grundwasserbewirtschaftung 

vor, was einerseits durch die im Zusammenhang mit dem 

vorgelegten Antrag durchgeführte Grundwasserbi lanzierung, 

andererseits durch die langjähr igen Betr iebserfahrungen belegt 

wird.  

 

 

9.4 Prognose der Auswirkungen des Vorhabens  

Für die Beurtei lung der Vereinbarkeit  des beantragten 

Vorhabens mit den Zielen der WRRL werden folgende 

methodische Bearbeitungsschrit te durchgeführt:  

 
− Gangl inienanalysen (vgl.  Abschnitt  6.1)  

− Bi lanzbetrachtungen (vgl.  Abschnitt  6.6)  

− Hydrochemische Analyse (vgl.  Abschnitt  10) 

− Umwelterklärung zur UVP-Vorprüfung (Erarbeitung durch 

Büro für Landschaftsplanung Böhl ing;  vgl.  Anhang der 

Antragsunter lagen zum Wasserrecht)  

 

Gangl inien/Bilanzierung  

Der Grundwasserleiter ist ungespannt. Die Grundwasserstände 

sind im Wirkbereich der Brunnen Monheim v. a. vom 

Potent ialniveau im Vorf luter und nur untergeordnet von den 

Entnahmemengen abhängig. So sind in nahezu al len Gangl inien 

saisonale, jährl iche und mehrjährige Schwankungen erkennbar. 

Langjährige Trendentwicklungen, welche ggf. eine 

Überbewirtschaftung des Grundwasserkörpers aufzeigen 

würden, l iegen dagegen nicht vor.  
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Hydrochemie 

Aus der zeit l ichen Entwicklung der hydrochemischen Parameter 

des Brunnenrohwassers lassen sich keine signif ikant 

nachtei l igen Trends ausmachen. Eine Beeinf lussung der 

hydrochemischen Verhältnisse im Grundwasserkörper durch 

das beantragte Vorhaben erfolgt nicht, insbesondere kommt es 

zu keinen Einträgen der maßnahmenrelevanten Nährstoffe.  

 

Aus den Gangl inienanalysen, Bi lanzberechnungen, hydro -

chemischen Analysen und der Umwelterklärung zur UVP-

Vorprüfung geht hervor, dass der Grundwasser leiter im 

Wirkbereich der Brunnen Monheim nicht  defiz itär ist und eine 

Überbewirtschaftung des Grundwasserkörpers infolge der 

beantragten Entnahme demnach auszuschl ießen ist.  Es ist 

vielmehr eine nachhalt ige Bewirtschaftung de s Grundwasser-

körpers durch die beantragte Grundwasser - und 

Uferf i l t rat förderung gegeben.  

 

Eine Verschlechterung des Ist -Zustandes tr it t  in keiner Hinsicht 

auf, es besteht kein Widerspruch zum Verbesserungsgebot.  

 

Das geplante Vorhaben steht somit weder dem 

Verschlechterungsverbot noch der Umsetzung der 

Bewirtschaftungsziele entgegen.  

 

 

9.5 Prüfung von Ausnahmen 

Im aktuellen Bewirtschaftungsplan sind für den betroffenen 

Grundwasserkörper 27_17 keine Ausnahmen formuliert (MULNV 

NRW 2021).  
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9.6 Fazit der Bewertung in Bezug auf §  27 bzw. 47 WHG 
und WRRL 

Aus den durchgeführten Betrachtungen lässt sich ableiten, dass 

es infolge des beantragten Vorhabens zu keinen nachtei l igen 

mengenmäßigen oder qual itat iven Veränderungen des Ist -

Zustandes im Grundwasserleiter kommt. Zusammenfassend 

lässt s ich somit  konstat ieren, dass die beantragte , 

Grundwasser- und Uferf i l t rat förderung mit den vorgesehenen 

Mengen in Höhe von bis zu 1.400 m³/h, 33.600 m³/d und 

8 Mio. m³/a nach den o.  g. Ausführungen im Sinne des §  47 Abs. 

1 Nr. 1 WHG ohne eine Verschlechterung des mengenmäßi gen 

und chemischen Zustands erfolgen kann. Das Vorhaben steht 

den Bewirtschaftungszielen (Erreichung eines guten 

mengenmäßigen und guten chemischen Zustandes) der WRRL 

demnach nicht entgegen. 

 

 

10 Wasserbeschaffenheit  

10.1 Vorbemerkungen 

Brunnenwässer unterscheiden sich hinsicht l ich ihrer 

Zusammensetzung bzw. ihrer physikochemischen 

Eigenschaften in Abhängigkeit  ihrer Herkunft.  So zeigen 

Uferf i l t rate in der Regel eine deutl iche „Verwandtschaft“ zu den 

ursprüngl ichen Oberf lächenwässern,  die jedoch mit 

zunehmender Fl ießdauer durch die Untergrundpassage 

überprägt wird (FOKKEN  1996). Brunnen, die vornehmlich durch 

landseit iges Grundwasser mit langer Aufenthaltsdauer im 

Untergrund gespeist  werden, weisen hiervon i.  d.  R. deutl ich 

abweichende Charakterist ika auf. Ein Beispiel hierfür ist die 

Wassertemperatur, die für Uferf i l t rat in Abhängigkeit  der Dauer 

der Untergrundpassage mehr oder weniger starke klimat ische 

Beeinf lussungen aufweist,  während sie für landseit iges 

Grundwasser in der Regel näherungsweise mit dem 

langjähr igen Mittel der Lufttemperatur gleichzusetzen ist.  In 
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Abhängigkeit  der Aufenthaltsdauer des Wassers im Untergrund 

wird die hydrochemische Zusammensetzung durch Wasser -

Gesteins-Wechselwirkungen geprägt (MATTHEß  1994).  

 

 

10.2 Rohwasser 

Das Rohwasser aus Brunnen Bu3 wird halbjährl ich gemäß 

Richtl in ie nach § 50 LWG Gruppe I und II  im Umfang einer 

Analyse von Eisen, Mangan und zusätzl ich Phosphor sowie 

leichtf lücht igen halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW)  

untersucht.  In Anhang 6 sind die Ergebnisse dieser 

Untersuchungen als Gangl inien in Diagrammen dargestel l t .  

Zukünft ig sol l dieses Untersuchungsprogramm auf das aus 

Brunnen Bu2 gewonnene Rohwasser ausgeweitet werden.  

 

Bei der Beurtei lung der chemischen Beschaffenheit des 

geförderten Rohwassers muss berücksichtigt werden, dass es 

sich um eine Mischung von fast ausschließl ich Rheinuferf i l t rat  

(rd. 92 %) und ledigl ich rd. 8 % aus landseit igem Grundwasser 

handelt (bei Mittelwasserverhältnissen).  

 

Im Rohwasser tr it t  Eisen mit Konzentrat ionen bis max. 

0,47 mg/L ( im Jahr 2016) auf; zuletzt wurden <0,1  mg/L 

gemessen. Mangankonzentrat ionen f inden sich unterhalb der 

Nachweisgrenze (<0,01 mg/L). Phosphor zeigt bis auf einen 

Ausreißer Ende 2021 Werte <0,1  mg/L. 

 

LHKW wurden in der Vergangenheit mit ca. 1 µg/L 

nachgewiesen; zuletzt lagen die Konzentrat ionen  darunter.  

 

 

10.3 Reinwasser 

Für den benöt igten Volumenstrom „Prozesswasser“ wird ein Tei l  

des aus Brunnen Bu3 (und zukünft ig ebenfalls aus Brunnen 

Bu2) gewonnenen Rohwassers über einen Sandf i lter gefahren 



Wasserrechtsantrag UNIFERM Monheim  Seite - 64 - 

 

und Chlordioxid zur Desinfekt ion hinzugegeben  (vgl.  auch 

Abschnitt  11.4). Nach dieser Aufbereitung wird das Wasser 

viertel jähr l ich untersucht. In Anhang 6 sind die Gangl inien der 

Ergebnisse dieser Untersuchungen in Diagrammen dargestell t .  

 

Im Sinne der Übersicht l ichkeit  werden in der nachfolgenden 

Tabel le 5 nur die Mittelwerte ausgewählter Analyseparameter 

des Zeitraums 2005 bis 2024 dargestel lt .  Die vol lständigen 

Analyseergebnisse der Prozesswasseruntersuchung sind 

Anhang 6 zu entnehmen. 

 

Tab. 5:  Mittelwerte der Prozesswasseranalysen (Zeitraum 
2005 bis 2024) 

Analyseparameter  Einheit  Mittelwert  

pH-Wert  − 7,31 

Lei t fähigkeit  µS/cm 577,96 

Gesamthär te  °dH 11,89 

Chlor id  mg/L 59,63 

Sul fat  mg/L 52,05 

Ni trat  mg/L 15,69 

Eisen mg/L 0,03 

Mangan mg/L 0,002 

 

Die ermittelten Parameter weisen bis auf  kurzfr ist ige Ausreißer 

keine Auffäl l igkeiten  auf. 

 

Die Gehalte an Chlor id und Sulfat zeigen einen leicht fal lenden 

Trend. Gleiches gi lt  auch für die freie Kohlensäure , die Säure- 

und Basekapazität sowie die Wasserhärte. Der pH-Wert, die 

elektr ische Leit fähigkeit  sowie die Gehalte an Eisen, Mangan, 

Ammonium und Nit r it  steigen hingegen leicht.  Gelegentl ich 

treten mikrobiologische Befunde auf. Alle Werte befinden sich 

al lerdings unterhalb der jeweil igen Grenzwerte gemäß 

Trinkwasserverordnung.  
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11 Beschreibung der Fassungsanlagen, 
Aufbereitung und Entsorgungswege 

11.1 Vorbemerkung 

Die vorhandenen und betr iebsbereiten Brunnen der 

Antragstel ler in sind in dem Lageplan (Anlage  2) eingetragen 

und mit den Bezeichnungen Bu1, Bu2, Bu3 und Bv4 sowie dem 

geplanten Standort für Bu5 gekennzeichnet.  

 

Die baul iche Ausführung der bestehenden Brunnen sowie die 

technischen Einzelheiten und das geologische Profi l der 

Brunnenbohrung sind den Brunnenzeichnungen, Anlage 14, zu 

entnehmen.  

 

Die maschinel le Ausrüstung der Brunnen besteht aus einer 

Unterwassermotorpumpe, Fabrikat KSB, Typ UPA 250 C/UMA 

200 D (vgl.  Pumpenfragebögen, Anlage 16), wobei in Brunnen 

Bu1 und Bv4 jeweils eine und in Bu3 aus Redundanzgründen 

zwei Pumpen eingebaut sind . In Brunnen Bu2 ist aufgrund des 

bisherigen Status‘ als Reservebrunnen  keine Pumpe vorhanden. 

Zukünft ig soll der Brunnen als regulärer Gewinnungsbrunnen 

eingesetzt werden, so der Einbau einer Pumpe geplant ist.  

Diese sol l baugleich zu den übrigen Brunnen ausgelegt werden.  

Dies gi lt  auch für  den geplanten Brunnen Bu5. Durch die 

Betr iebsweise werden keine relevanten Lärmemi ssionen 

verursacht.  

 

 
11.2 Ausbau und Beschreibung der vorhandenen Brunnen 

Brunnen Bu1 

Brunnen Bu1 bef indet sich auf dem Werksgelände südöstl ich 

der Industr iestraße vor dem alten Verwaltungsgebäude 

(Kantine) und wird intern „Kant ine/Hofbrunnen“ genannt.  
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Er wurde ursprüngl ich im Jahr 1913 als gemauerter 

Schachtbrunnen mit einem l ichten Durchmesser von 4.500  mm 

bis auf NN +27,85 m (ca. 15 m unter Gelände) abgeteuft.  Nach 

mehrfachem Umbau wurde Brunnen Bu1 im Jahr 1996 in der 

derzeit  bestehenden baul ichen Ausführung ausgebaut. Dabei 

wurde mit einem Bohrdurchmesser von 1,5  m bis auf NN 

+19,85 m (23 m unter Gelände) abgeteuft .  Der Ausbau erfolgte 

mit kunststoffbeschichteten Stahlrohren DN 600. Die 

Fi lterstrecke des Brunnens ist in einer Teufe von 13 bis 21  m 

posit ioniert.  Darunter wurde ein 2  m-langes Sumpfrohr 

eingebaut. Laut Ausbauzeichnung wird die hydraulische 

Abdichtung zur Oberf läche durch einen 1  m-mächtigen 

Gegenfi lter mit einer Körnung von 1 bis 2  mm und eine ebenfal ls 

1 m-mächtige Tonabdichtung zwischen 10 und 12  m unter 

Gelände sowie einer 1,5  m-mächtigen Tonabdichtung zwischen 

2,5 und 4,0 m unter Gelände gewährleistet.  Dazwischen 

befinden sich 6 m Fül lk ies mit einer Körnung von 2 bis 8  mm. 

Im Liegenden befindet sich ebenfal ls eine 1,5  m-mächt ige 

Tonabdichtung. Die Fi lterkiesschüttung wurde in doppelter 

Ausführung mit einer Korngröße von 3,15 bis 5,60  mm (außen) 

und 16,0 bis 31,5 mm (innen) verwendet.  

 

Im Brunnenringraum wurde zur Pegelmessung ein PVC -U-Rohr 

DN 50 bis 22 m unter Gelände eingebracht  (Peilrohr) ,  welches 

zwischen 13 und 21  m Teufe im quartären Grundwasserleiter  

verf i l tert  ist.  

 

Messungen des Betr iebswasserspiegels im Rahmen von 

aktuellen Pumpversuchen ergaben für eine Fördermenge von 

230 m³/h eine quasistat ionäre Absenkung im Pei lrohr  von ca. 

0,3 m unter Ruhewasserspiegel.  Dieser Absenkungsbetrag gil t  

für die dabei herrschende mitt lere Grundwassersituation im 

Dezember 2024. 
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Brunnen Bu2 

Brunnen Bu2 befindet sich auf dem bewaldeten Werksgelände 

nordwestl ich der Industr iestraße in Monheim.  

 

Er wurde 1949 als Schachtbrunnen mit einem l ichten 

Durchmesser von 4.500 mm erbaut. Der Schacht wurde bis auf  

NN +34,72 m (ca. 9,5 m unter Gelände) abgeteuft und mit einem 

inneren Betonmantel versehen. Von der Schachtsohle aus 

wurde der Brunnen bis ca. NN +14,95  m (ca. 29 m unter 

Gelände) in die ol igozänen Meeressande des Tert iärs vert ieft  

und mit 14,65 m-langen Stahlrohren DN 500 und einer 

Kiesschüttung ausgebaut, die nicht näher spezif iz iert ist.  Die 

insgesamt 8 m-lange Fi lterstrecke ist nach 1  m durch ein 1 m-

langes Vol lwandrohr zweigetei lt  und schl ießt mit einem 0,65  m-

langem Sumpfrohr ab.  Eine hydraul ische Abdichtung zur 

Oberf läche bzw. zum Liegenden hin erfolgte nicht.  Der Schutz 

zur Geländeoberf läche wird durch das darüber l iegende 

Schachtbauwerk erzeugt.  

 

Der Brunnen ist oberhalb des Brunnenschachtes mit einem 

ober irdischen Gebäude abgeschlossen.  

 

Messungen des Betr iebswasserspiegels im Rahmen von 

aktuellen Pumpversuchen ergaben für eine Fördermenge von 

85 m³/h eine quasistat ionäre Absenkung im Brunnenrohr von ca. 

0,45 m unter Ruhewasserspiegel.  Dieser Absenkungsbetrag gilt  

für die dabei herrschende mitt lere Grundwassersituation im 

November 2024. 

 

Brunnen Bu3 

Brunnen Bu3 befindet sich auf dem Werksgelände nordwest l ich 

der Industr iestraße ca. 50 m nordwest l ich des Brunnens Bu2. Er 

wird intern „Parkbrunnen“ genannt.  
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Die Brunnenbohrung wurde im Jahr 1993 mit einem 

Bohrdurchmesser von 1.500 mm bis zur Endteufe auf NN 

+16,85 m (27 m unter Gelände) in die ter t iären Feinsande des 

Oligozäns abgeteuft.  Der Ausbau des Vert ikalf i l terbrunnens 

erfolgte mit kunststoffbeschichteten Stahlrohren DN  800. Zum 

einen wurde ein 1 m-langes Kopfrohr sowie ein 13  m-langes 

Vol lwandrohr bis zu einer Teufe von 14,5  m eingebracht, zum 

anderen wurde der Filterbereich von 14,5 bis 24,5  m Teufe mit 

10 m Schl itzbrückenfi lterrohr mit einer Schlitzweite v on 2 mm 

ausgelegt. Darunter schl ießt ein 2,5  m-langes Sumpfrohr den 

Brunnenausbau zum Liegenden ab. Für die Filterkiesschüttung 

zwischen 14 und 25 m Tiefe wurde die Körnung 3,15 bis 

5,60 mm gewählt.  Darunter bis zur Endteufe sowie zwischen 13 

und 14 m unter Gelände wurden Filtersande der Körnung 0,7 bis 

1,4 mm geschüttet .  Eine hydraul ische Abdichtung zur 

Oberf läche wird durch eine 5  m-mächtige Tonabdichtung im 

Bereich von 8 und 13  m Teufe gewährleistet.  Von der Oberkante 

der Tonsperre bis zur Fundamentplatt e des Brunnen-

vorschachtes in ca. 2  m Tiefe wurde sauberes, sandiges 

Bohrgut verfül lt .  

 

Im Brunnenringraum wurde zur Pegelmessung ein PVC -Rohr 

DN 50 bis 20 m unter Gelände eingebracht, welches zwischen 

17 und 19 m unter Gelände im quartären Grundwasser leiter 

verf i l tert  ist.  

 

Der Brunnen wurde mit einem unterirdischen, begehbaren 

Brunnenvorschacht abgeschlossen und mit einer ca. 0,5  m 

hohen Anböschung dem Gelände angegl ichen.  

 

Ein dem Brunnenneubau anschließender dreistuf iger 

Leistungspumpversuch zeigte eine maximale Absenkung von 

ca. 0,33 m bei der wasserrechtl ich bewil l igten Fördermenge von 

rd. 300 m³/h. Die spezif ische Neubauergiebigkeit  des Brunnen 

Bu3 ergibt sich demnach zu ca. 909  (m³/h)/m. Messungen des 

Betr iebswasserspiegels im Rahmen von aktuellen 
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Pumpversuchen ergaben für eine Fördermenge von 230 m³/h 

eine quasistat ionäre Absenkung von ca. 0,54 m unter 

Ruhewasserspiegel.  Dieser Absenkungsbetrag gi lt  für die dabei 

herrschende mitt lere Grundwassersituation im Februar 2024.  

 

Brunnen Bv4 

Brunnen Bv4 bef indet sich auf dem Werksgelände südöst l ich der 

Industr iestraße südöstl ich des Kesselhauses, weswegen er 

intern als „Kesselhausbrunnen“ bezeichnet wird  und dient vor 

al lem zur Wasserversorgung des Kesselhauses, der 

Entsalzungsanlage und der Branntweinreinigung.  

 

Der ursprüngl iche Brunnenschacht wurde im Jahr 1993 mit Kies 

verfül lt ,  der Brunnen mit einem Durchmesser von 1.500  mm bis 

auf NN +21,56 m (21,50 m unter Gelände) und darunter mit 

einem reduzierten Durchmesser von 1.000  mm bis zur Endteufe 

bei NN +14,86 m (28,20 m unter Gelände) vert ieft .  In dieser 

Tiefe l iegen bereits die tert iären Feinsande des Oligozäns vor. 

Der Ausbau des Vert ikalf i l terbrunnens erfolgte mit  

kunststoffbeschichteten Stahlrohren DN 500. Zum einen wurde 

ein 13 m langes Vol lwandrohr bis zu einer Teufe von 15,5 m 

eingebracht, zum anderen wurde der Fi lterbereich von 15,5 bis 

25,5 m Teufe mit  10 m Schl itzbrückenfi lterrohr mit einer 

Schlitzweite von 2 mm ausgelegt. Darunter schließt ein 2,5  m 

langes Sumpfrohr den Brunnenausbau zum Liegenden ab. Für 

die Fi lterkiesschüttung zwischen 15,0 und 25,7  m Tiefe wurde 

die Körnung 3,15 bis 5,60 mm gewählt.  Darunter bis zur 

Endteufe sowie zwischen 14 und 15  m unter Gelände wurden 

Fi ltersande der Körnung 0,7 bis 1,4  mm geschüttet.  Eine 

hydraul ische Abdichtung zur Oberf läche wird durch eine 5  m 

mächtige Tonabdichtung im Bereich von 9 und 14  m Teufe 

gewährleistet.  Von der Oberkante der Tonsperre bis zur 

Fundamentplatte des Brunnenvorschachtes wurde sauberes, 

sandiges Bohrgut verfüllt .   
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Im Brunnenringraum wurde zur Pegelmessung ein PVC-Rohr 

DN 50 bis 23,5 m unter Gelände eingebracht, welches zwischen 

18,5 und 21,5 m unter Gelände im quartären Grundwasserlei ter 

verf i l tert  ist.  

 

Der Brunnen wurde analog zum Brunnen Bu3 mit einem 

unterirdischen, begehbaren Brunnenvorschacht abgeschlossen.  

 

Ein dem Brunnenneubau anschließender dreistuf iger 

Leistungspumpversuch zeigte eine maximale Absenkung von 

ca. 1,8 m bei einer Fördermenge in Höhe der bewil l igten Menge 

von 200 m³/h. Die spezif ische Neubauergiebigkeit  des Brunnen 

Bv4 ergibt s ich demnach zu ca. 111  (m³/h)/m. Messungen des 

Betr iebswasserspiegels im Rahmen von aktuellen 

Pumpversuchen ergaben für eine Fördermenge von 170 m³/h 

eine quasistat ionäre Absenkung im Brunnenrohr von ca. 15,3 m 

unter Ruhewasserspiegel.  Dieser Absenkungsbetrag gi lt  für di e 

dabei herrschende mitt lere Grundwassersituat ion im Dezember 

2024. Als Ursache für den vergleichsweise hohen Absenkungs -

betrag gegenüber den anderen Brunnen werden 

Brunnenalterungseffekte  vermutet.  

 

 
11.3 Neubrunnenkonzeption 

Für den Neubrunnenstandort Bu5 wurde auf der Grundlage des 

Bohrprof i ls des nahe gelegenen Brunnens Bu3 im Rahmen der 

vorl iegenden Ausarbeitung ein Ausbaukonzept entwickelt ,  das 

diesem Bericht als Anlage 15 beigelegt wird. Der f inale Ausbau 

des neuen Brunnens wird anhand von Erkundungsbohrungen 

konzipiert und abschl ießend erst auf  Basis der f inalen 

Brunnenbohrung festgelegt.  

 

Das auf der Grundlage von Bestandsinformationen entwickelte 

Ausbaukonzept sieht  eine Bohrung bis zu einer Teufe von ca. 

27,5 m mit einem Durchmesser von 1.500 mm vor. 
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Anschl ießend wird die Bohrung mit einer Edelstahlverrohrung 

DN 800 ausgebaut. Diese besteht aus  einem ca. 1,5 m langem 

Kopfrohr, welches ca. 0,5  m über Gelände ragt, einem ca. 

13,5 m langem Vollwandrohr, einem ca. 10 m langem 

Wickeldrahtf i l ter mit  Schlitzweite  2 mm und einem ca. 3 m 

langen Sumpfrohr.  

 

Der Brunnenringraum wird von ca. 12,5 bis 25 m unter Gelände 

mit einer einfachen Kiesschüttung mit der Körnung 3,15 bis 

5,6 mm verfüllt .  Oberhalb der Kiesverfül lung wird der Ringraum 

mit einem ca. 1 m mächtigen Gegenfi lter mit Körnung 0,7 bis 

1,4 mm, einer ca. 1 m mächtigen Tonabdichtung sowie einer ca. 

10,5 m mächtigen Ton-Zement-Suspension verschlossen, um 

einen Zutr it t  von Oberf lächenwasser auszuschließen. Unterhalb 

der Kiesschüttung wird ein ca. 2,5 m mächtiger Gegenf i lter mit 

Körnung 0,7 bis 1,4 mm eingebracht.  

 

Der Brunnen sol l  mit einem oberirdischen Gebäude 

abgeschlossen werden. 

 
 
11.4 Aufbereitung 

Wie in Abschnitt  3 beschrieben, wird das aus den Grundwasser- 

und Uferf i l t ratfassungsanlagen der UNIFERM  geförderte 

Rohwasser für Betr iebswasser verwendet.  Ein Teil des über 

Brunnen Bu3 geförderten Wassers wird zur Prozess-

wasserherstel lung in Trinkwasserqual ität benötigt und daher 

mittels dreier Sandfi lter f i l t r iert .  Die Sandfi lter werden al le 

40.000 m³ mit Druckluft  und Wasser gegen die Fl ießr ichtung 

gespült.  Das f i l t r ierte Wasser wird mit Chlordioxid versetzt und 

gelangt in einen Verweilbehälter. Von dort läuft es in einen 

zweiten Behälter und wird be i Bedarf mittels Pumpe in den 

Betr ieb geleitet.  Die Konzentrat ion des Chlordioxids wird vor 

Eingang in den Verweilbehälter und vor der Förderpumpe in den 

Betr ieb elektronisch bestimmt.  Das Verfahren ist in Abbi ldung 6 
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und Anhang 7 dargestel lt .  Zukünft ig sol l mit dem aus Brunnen 

Bu2 gewonnen Rohwassers zur Herstel lung von Prozesswasser 

in Tr inkwasserqual ität ebenso verfahren werden.  

 

 

Abb. 6:  Schema der Aufbereitung von gefördertem Rohwasser  aus 

Brunnen Bu3 zur  Prozesswasserhers te l lung.  

 

 

11.5 Entsorgungswege nach Rohwassernutzung  

UNIFERM verfügt über eine wasserrechtl iche Er laubnis  vom 

06.03.2001 (Az.: 54.16.31-73/97+161/97) mit in Summe 8 

Änderungsbescheiden ( letztmalig zum 19.12.2018) für  

Gewässerbenutzungen im Zusammenhang mit dem Betr ieb des 

Werkes Monheim zur Ein leitung von Abwasser über zwei 
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Einleitstel len (E001 und E002) in den Rhein mit Befr istung bis 

zum 01.03.2022. Ein Antrag für eine neue wasserrecht l iche 

Erlaubnis wurde am 23.02.2022 bei der Unteren Wasserbehörde 

des Kreises Mettmann gestel lt .  Für den Inter imszeitraum 

zwischen Auslaufen des o. g. Er laubnisbescheides nach dem 

01.03.2022 bis zur Erteilung einer neuen wasserrecht l ichen 

Erlaubnis nach Antragstellung vom 23.02.2022  wurde seitens 

UNIFERM eine Erklärung der Selbstüberwachungswerte 

abgegeben.  

 

Die Einleitung dient der Entsorgung des in Tabel le 6 

aufgeführten, auf dem Betr iebsgelände des Standort Monheim 

bei der Herstellung von Backhefe und Alkohol anfal lenden  

Abwassers.  

 
Tab. 6:  Art und maximale Menge des am Standort Monheim 

anfal lenden Abwassers  

Einleitstel le  Abwasserart  Höchstmenge 

E001 
(Haupts trang)  

Produkt ionsabwassers  (Bereich 
Produkt ion) nach anaerober  
Behandlung 

66 m³/0,5 h 
Sani tärabwasser nach Able itung 
durch Dreikammergruben und 
anaerober Behandlung 

Niederschlagswasser  nach 
anaerober Behandlung --  

Kühlwasser  (Bereich 
Fermentat ionsanlage)  800 m³/0,5 h 

E002 
(Nebenstrang)  

Produkt ionsabwasser  (Bereich 
Kraf twerk und 
Wasseraufberei tung)  43 m³/0,5 h 
Kühlwasser  (Bereich Kraf twerk  
und Branntweinrein igung)  

unbelastetes 
Niederschlagswasser  von Dach- 
und Hof f lächen 

--  

 

Details der Einleiterlaubnis und der damit verbundenen Nach-

weispf l ichten und Auflagen sind dem o.  g. Erlaubnisbescheid 

und seinen zugehör igen Änderungsbescheiden  zu entnehmen.  
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Die Entsorgung des genutzten und hiermit für eine weitere För-

derung beantragten Betr iebswassers am Standort Monheim ist 

somit durch Er laubnisbescheide zur Einleitung von Wasser in 

den Rhein und den hierfür genutzten, bestehenden technischen 

Anlagen recht l ich und technisch gesichert.  

 

 

12 Eigentumsverhältnisse 

Die Lage der Brunnenanlagen ist in dem beigefügten 

Katasterplan (vgl.  Anlage 17) eingetragen worden. Die 

betroffenen Flurstücke haben deutl ichkeitshalber  einen gelben 

Hintergrund.  

 

Nach dem Katasterplan bef inden sich die Brunnenanlagen auf 

folgenden Grundstücken:  

 
Brunnen Gemarkung Flur Flurstück 

Bu1 Monheim 4 107 

Bu2 Monheim 4 94 

Bu3 Monheim 4 94 

Bv4 Monheim 4 119 

Bu5 (geplant)  Monheim 4 94 

 

Eigentümer dieser Grundstücke ist  UNIFERM (vgl.  

Grundbuchauszug, Anhang 8). 

 

 

 

Aufgestel lt :  

 

Lohmar, den 

MB/wev 

 

 

07.04.2025 

168022E001 

 Verfasser:  

 

gez. Michel le Kutter,  M. Sc.  
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Anhang 

 
zum hydrogeologischen Erläuterungsbericht  

zum Antrag auf wasserrechtliche Bewilligung  

zur Grundwasser- und Uferfiltratentnahme für die  

Wasserversorgung des Produktionsstandortes Monheim der  

UNIFERM GmbH & Co. KG 

 
 

 

 
Zum heutigen Antrag auf Erteilung 

einer wasserrechtlichen Bewilligung gehörend: 
 
 
 
 
 
            Antragstellerin:                                                                                      Sachbearbeiterin: 

     
 
                                                                                                            

            .................................                                                    .................................                                      
  
 

 

 



 

 

 

 

 
Anhang 1 

 

 Brunnen- und Messstellenverzeichnis 
(Datenquel le:  UNIFERM GmbH & Co.  KG) 

 



Bezeichnung LGD-Nummer UTM Gemarkung Flur Flurstück GOK 
[NHN+m]

MPH 
[NHN+m]

Bu1 36410019 352685,6/
5659581,6 Monheim 4 107 42,23 40,23

Bu2 36410020 352543,0/ 
5659609,4 Monheim 4 94 43,95 k. A.

Bu3 k.A. 352498,9/
5659651,9 Monheim 4 94 43,60 42,60

Bv4 36410056 352715,4/
5659505,1 Monheim 4 119 42,58 40,08

Bu5 (geplant) - 352464,9/ 
5659694,8 Monheim 4 94 - -

PU1 k.A. 352578,5/
5659538,7 Monheim 4 107 42,67 42,53

PU2 36410044 352623,0/
5659618,1 Monheim 4 107 42,71 42,66

PU3 k.A. 353042,7/
5659524,7 Hitdorf 16 16 42,91 43,68

PU4 k.A. 352718,2/
5659505,3 Monheim 4 119 42,58 42,44

PU5 k.A. 352679,2/ 
5659604,6 Monheim 4 107 42,39 43,07

k. A. = keine Angabe

  Brunnen

  Grundwassermessstellen

Lohmar, 17.03.2025 MB: 168022T002_Stammdaten



 

 

 

 

 
Anhang 2 

 

Entwicklung der Fördermengen   
(Datenquel le:  UNIFERM GmbH & Co.  KG) 

 



Jahr Bu1 Bu2 Bu3 Bv4 Br. gesamt Extern Gesamtmenge
[m³/a] [m³/a] [m³/a] [m³/a] [m³/a] [m³/a] [m³/a]

2003 1.120.445 0 2.142.344 725.688 3.988.477 2.758.843 6.747.320
2004 1.102.043 0 2.454.155 598.594 4.154.792 3.404.324 7.559.116
2005 1.028.612 837 2.423.459 538.059 3.990.967 4.050.722 8.041.689
2006 1.245.612 669 2.005.884 742.106 3.994.271 3.245.271 7.239.542
2007 1.416.422 1.483 1.506.730 1.059.838 3.984.473 4.080.806 8.065.279
2008 1.328.189 2.067 1.490.403 1.183.554 4.004.213 3.660.502 7.664.715
2009 1.051.567 0 1.699.522 1.248.212 3.999.301 4.196.336 8.195.637
2010 1.112.386 0 1.618.748 1.267.435 3.998.569 4.528.428 8.526.997
2011 1.142.153 0 1.680.996 1.183.383 4.006.532 4.458.804 8.465.336
2012 873.494 0 1.866.849 1.230.043 3.970.386 3.441.359 7.411.745
2013 846.337 0 2.057.390 1.085.614 3.989.341 3.045.215 7.034.556
2014 1.396.162 0 1.480.740 1.073.976 3.950.878 4.560.578 8.511.456
2015 1.027.918 0 1.894.548 1.067.784 3.990.250 4.778.230 8.768.480
2016 963.347 0 1.908.721 1.110.357 3.982.425 3.402.657 7.385.082

   2017*1 842.344 0 1.162.506 835.852 2.840.702 2.480.136 5.320.838
2018 1.170.257 0 1.805.346 1.010.575 3.986.178 3.347.250 7.333.428
2019 1.311.233 0 1.566.933 1.090.773 3.968.939 3.334.792 7.303.731
2020 1.196.520 0 1.889.711 915.268 4.001.499 3.325.142 7.326.641
2021 1.242.141 0 1.920.570 825.247 3.987.958 3.019.513 7.007.471
2022 1.279.194 0 1.875.890 858.755 4.013.839 3.326.300 7.340.139
2023 1.250.086 0 1.869.169 838.959 3.958.214 3.160.964 7.119.178
2024 1.265.115 0 1.872.364 855.271 3.992.750 3.184.029 7.176.779

*1 Datenlücke vom 26.09.-31.12.

Minimum [m³/h] 0 0 0 6 27 0 28
Minimum [m³/d] 0 0 4 150 639 4 668
Minimum [m³/a] 963.347 0 1.566.933 825.247 3.958.214 3.019.513 7.007.471

Maximum [m³/h] 325 0 350 187 643 851 1.396
Maximum [m³/d] 7.798 0 8.398 4.487 15.433 20.424 33.506
Maximum [m³/a] 1.311.233 0 1.920.570 1.110.357 4.013.839 4.778.230 8.768.480

Mittelwert [m³/h] 135 0 208 110 454 391 845
Mittelwert [m³/d] 3.248 0 4.996 2.646 10.889 9.381 20.270
Mittelwert [m³/a] 1.189.535 0 1.844.806 952.554 3.986.895 3.430.986 7.417.881

*² Jahr 2017 aufgrund von Datenlücke (26.09.-31.12.) nicht berücksichtigt

statistische Kennwerte der Jahre 2015 bis 2024*²

Lohmar, 17.02.2025 MB: 168022T008_Förderung.xlsx
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Anhang 3 

 

 Niederschlagsdaten und Lufttemperatur für  
Monheim am Rhein 

(Datenquel le:  Deutscher Wetterd ienst )  
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Entwicklung von Niederschlag und Temperatur am Standort Monheim
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Anhang 4 

 

Wasserstands- und Abflussganglinien Rhein   
(Datenquel le:  Wassers traßen- und Schi f f fahr tsamt Rhein)  
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Anhang 5 

 

Wassertemperaturganglinie Rheinpegel Köln  
(Datenquel le:  Wassers traßen- und Schi f f fahr tsamt Rhein)  
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Anhang 6 

 

Roh- und Reinwasseranalysen 
(Datenquel le:  UNIFERM GmbH & Co. KG) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rohwasseranalysen 
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Schema Wasseraufbereitung 
(übernommen aus Unter lagen der  UNIFERM GmbH & Co. KG ) 
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Biotope – schutzwürdig 



Kataster schutzwürdiger Biotope (BK)

Kennung: BK-4907-0009 
Bezeichnung: Rheinufer südlich Monheim

digitalisierte Flächengröße: 3.6667 ha     Digitalisierungsmaßstab: Maßstab 1:5.000

FFH-LRT (= Die Fläche beinhaltet Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie)

§ BT ( = Die Fläche beinhaltet gemäß §30 BNatschG bzw. §42 LNatschG gesetzlich
geschützte Biotope)

Objektbeschreibung:
Buhnenfelder entlang des Rheins mit flusstypischem Substratangebot und einer Vielzahl
von flusstypischen Gesellschaften auf kleinem Raum. Ufernah sind Pioniergesellschaften
und Flutrasen ausgebildet. Ihnen folgen Phalaris-Röhrichtsäume, Ufer-Hochstaudenfluren
und Uferweiden-Gebüsche. Bevor das über Steinsatz gesicherte Ufer auf
Niederterrassenniveau ansteigt, ist ein mehr oder weniger breiter Silberweiden-Auwald
entwickelt. Dieser ist durch das begrenzte Standortpotenzial und
Uferunterhaltungsmaßnahmen (besonders um Sichtschilder) in kleine Teilflächen
gegliedert. Auf der befestigten Uferböschung selbst finden sich Gebüsche, der Abschluss
zur Niederterrasse trägt einen wahrscheinlich künstlich begründeten Gehölzstreifen. An
der Kreisgrenze nach Leverkusen findet sich ferner hinter einem Ufer-Leitwerk ein
Auenkolk mit einer reich strukturierten altarmartigen Ausbildung und ein weiteres
Fragment des Silberweiden-Auwaldes. Die Ufer des stark vom Wasserstand des Rheins
abhängigen Gewässers werden von flusstypischer Schlammflur-Vegetation und Flutrasen
geprägt. Ein bemooster, vom Wasser herausmodellierter Fels ergänzt das interessante
Lebensraumspektrum. Die schon relativ breiten Sand-Kiesbänke in den Buhnenfeldern
sind regelmäßiger Aufenthaltsort flusstypischer Vogelarten, wie dem Flussregenpfeifer,
aber auch Ort einer intensiven Erholungsnutzung. Das regelmäßig von Anglern
aufgesuchte Gebiet wird durch zahlreiche Feuerstellen und großen Mengen an
zurückgelassenem Müll stark beeinträchtigt. Dem Gebiet vorgelagert besteht eine
Schiffsanlegestelle mit Pipeline zur Versorgung der landseits liegenden Industriebetriebe.
Das Gebiet hat Bedeutung als Refugialraum für ein repräsentatives Spektrum von relativ
naturnahen Rhein-Ufergesellschaften, als Lebensraum für uferbewohnende Tierarten
(Flussregenpfeifer, Watvögel als Nahrungsgäste), sowie als Trittsteinbiotop in der
Vernetzung der durch wasserbauliche Maßnahmen stark defizitären Rheinuferlebensräume.
In direkter Nachbarschaft von Gebieten, die dem FFH-Gebiet "Rhein-Fischschutzzonen
zwischen Emmerich und Bad Honnef" zugeordnet sind, ist diese Vernetzungs- und
Ausgleichsfunktion besonders wichtig. Die vorhandenen Gesellschaften repräsentieren in
der Regel FFH-Lebensraumtypen, die aufgrund der Kleinheit der Fläche und der
komplexartigen Verzahnung nicht gesondert zur Darstellung kommen. Eine Ursache für
eine starke Erholungsbelastung ist die nahe Parkmöglichkeit von Autos am Seitenstreifen.
Diese einfache Zugangsmöglichkeit ist über strukturelle Maßnahmen zu erschweren, was
zu einer deutlichen Beruhigung des Gebietes führen kann. Ansonsten ist eine freie
Entwicklung dieser Rhein-Uferzone anzuraten. Es sollte mit dem WSA geklärt werden, ob
die Ufer-Unterhaltungsmaßnahmen nicht weiter eingeschränkt werden können, damit sich
etwas größere Silberweidenwaldbereiche entwickeln können.



Schutzziel:
Erhalt einer stromnahen, sich selbst ueberlassenen Ufergehoelzzone unmittelbar am Rhein
als Refugialraum für bedrohte rheintypische Ufergesellschaften und Lebensraum von
uferbewohnenden Tier(Vogel)arten

Lebensraumtyp(en) in der Fläche:

- NFM0 - Fließgewässer (65%) (FO2)

- 91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (17.3%) (AE2)

- kein LRT bzw. keine Angabe zum LRT (13.2%) (BD3)

- 3150 - Natürliche eutrophe Seen und Altarme (3.4%) (FC0)

LEBENSRAUMTYP, BIOTOPTYP, VEGETATION UND PFLANZEN

NFM0 - Fließgewässer (65%)

FO2 - Tieflandfluss (Flächenanteil 65%)
   wo = Sand- und Kiesbänke

   wl = niedrigwüchsige (< 50 cm) Uferfluren

   wk = Röhrichtsaum

   wu = periodisch trockenfallende Ufer

   wn = Schlammufer

   wx12 = Uferbefestigung

   wm = Uferhochstaudenfluren (> 50 cm)

   wd = Flachufer

Vegetationstyp: Cuscuto europaeae-Convolvuletum sepii (CECS)

ohne Schichtzuordnung:

Urtica dioica ( Große Brennessel) (d), Arctium lappa ( Große Klette) (f), Calystegia sepium s.l. ( Echte

Zaunwinde) (f), Cuscuta europaea ( Nessel-Seide) (f), Fallopia japonica ( Japanischer Staudenknöterich)

(l), Helianthus tuberosus ( Topinambur) (l), Impatiens glandulifera ( Drüsiges Springkraut) (l), Rubus

caesius ( Kratzbeere) (l), Symphytum officinale subsp. officinale ( Gewöhnlicher Beinwell i.e.S.) (l),

Fallopia dumetorum ( Hecken-Knöterich) (s)

Vegetationstyp: Phalaridetum arundinaceae (PARU)

ohne Schichtzuordnung:

Phalaris arundinacea ( Rohr-Glanzgras) (d), Lythrum salicaria ( Gemeiner Blutweiderich) (f), Salix

triandra s.l. ( Mandel-Weide) (l)

Vegetationstyp: Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri (P-CHE)

ohne Schichtzuordnung:

Brassica nigra ( Schwarzer Senf) (f), Chenopodium album s.str. ( Weisser Gänsefuss) (f), Chenopodium



polyspermum ( Vielsamiger Gänsefuss) (f), Amaranthus powellii ( Grünähriger Fuchsschwanz) (fl),

Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri ( Fluss-Knöterich) (fl), Atriplex patula ( Spreizende Melde) (l),

Bidens frondosa ( Schwarzfrüchtiger Zweizahn) (l), Persicaria maculosa ( Floh-Knöterich) (l),

Sisymbrium officinale ( Weg-Rauke) (l), Solanum nigrum ( Schwarzer Nachtschatten) (l), Xanthium

saccharatum ( Zucker-Spittklette) (l), Chenopodium rubrum ( Roter Gänsefuss) (s)

Vegetationstyp: Rorippo sylvestris-Agrostietum stoloniferae (RO-A)

ohne Schichtzuordnung:

Potentilla anserina ( Gänse-Fingerkraut) (d), Plantago uliginosa ( Mittlerer Breitwegerich) (f), Rorippa

sylvestris ( Wilde Sumpfkresse) (f), Convolvulus arvensis ( Ackerwinde) (fl), Agrostis stolonifera (

Weißes Straussgras) (l), Juncus compressus ( Platthalm-Binse) (l), Salix viminalis ( Korb-Weide) (l),

Carex acuta ( Schlank-Segge) (s), Inula britannica ( Wiesen-Alant) (s), Pulicaria vulgaris ( Kleines

Flohkraut) (s)

Vegetationstyp: Salicetum triandro-viminalis (STRI)

Strauchschicht:

Salix triandra s.l. ( Mandel-Weide) (f), Salix viminalis ( Korb-Weide) (fl), Salix alba ( Silber-Weide) (l),

Salix mollissima (S. triandra x viminalis) ( Weiden-Hybride) (s)

Krautschicht:

Chenopodium album s.str. ( Weisser Gänsefuss) (f), Rubus caesius ( Kratzbeere) (f), Brassica nigra (

Schwarzer Senf) (l), Persicaria maculosa ( Floh-Knöterich) (l)

Vegetationstyp: Tanaceto-Artemisietum vulgaris (T-ART)

Krautschicht:

Artemisia vulgaris ( Gemeiner Beifuss) (f), Cuscuta lupuliformis ( Pappel-Seide) (f), Urtica dioica (

Große Brennessel) (f), Rubus caesius ( Kratzbeere) (fl), Symphyotrichum lanceolatum ( Lanzett-Aster)

(fl), Cuscuta europaea ( Nessel-Seide) (l), Melilotus altissimus ( Hoher Steinklee) (l), Stellaria aquatica (

Gemeiner Wasserdarm) (s)

91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder (17.3%)

§ AE2 - Weiden-Auenwald (Flächenanteil 17.3%)
gesetzl. geschützter Biotop: Auwälder
   os = gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden
   ta1 = mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)
   ta = starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)
   stv = episodisch überflutet

Vegetationstyp: Salicetum albae (SAL)
1. (obere) Baumschicht:
Salix alba ( Silber-Weide) (d), Fraxinus excelsior ( Esche) (l), Salix fragilis s.str. ( Bruch-Weide) (l),
Salix rubens (S. alba x fragilis) ( Hohe Weide) (l)

Strauchschicht:
Acer negundo ( Eschen-Ahorn) (l), Sambucus nigra ( Schwarzer Holunder) (l)

Krautschicht:
Urtica dioica ( Große Brennessel) (d), Arctium lappa ( Große Klette) (f), Calystegia sepium s.l. ( Echte
Zaunwinde) (f), Lysimachia nummularia ( Pfennigkraut) (f), Lythrum salicaria ( Gemeiner
Blutweiderich) (f), Rubus caesius ( Kratzbeere) (f), Cuscuta lupuliformis ( Pappel-Seide) (fl), Galinsoga
ciliata ( Zottiges Franzosenkraut) (fl), Persicaria hydropiper ( Wasserpfeffer-Knöterich) (fl), Helianthus



tuberosus ( Topinambur) (l), Heracleum mantegazzianum ( Riesen-Bärenklau) (l), Impatiens
glandulifera ( Drüsiges Springkraut) (l), Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia ( Ampfer-Knöterich)
(l), Phragmites australis ( Schilf) (l), Iris pseudacorus ( Gelbe Schwertlilie) (s)

kein LRT bzw. keine Angabe zum LRT (13.2%)

BD3 - Gehölzstreifen (Flächenanteil 13.2%)

ohne Zuordnung zu Vegetationstyp:
1. (obere) Baumschicht:
Acer campestre ( Feld-Ahorn) (f), Populus spec. ( Pappel (unbestimmt)) (fl), Tilia cordata ( Winter-
Linde) (fl)

Strauchschicht:
Cornus sanguinea s.l. ( Blauroter Hartriegel) (f), Prunus spinosa agg. ( Schlehe Sa.) (f), Corylus avellana
( Haselnuss) (l), Rhamnus cathartica ( Echter Kreuzdorn) (s)

3150 - Natürliche eutrophe Seen und Altarme (3.4%)

§ FC0 - Altarm, Altwasser (Flächenanteil 3.4%)
gesetzl. geschützter Biotop: stehende Binnengewässer (natürlich o. naturnah, unverbaut)
   wf = naturnah
   wn = Schlammufer
   wg1 = Unterwasservegetation, Gefässpflanzen
   os = gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden
   ste = eutroph
   wu = periodisch trockenfallende Ufer
Bemerkung: incl LRT 3270

Vegetationstyp: Leptodictyo-Fissidentetum crassipedes (L-FC)
Moosschicht:
Fissidens crassipes ( Dickstieliges Spaltzahnmoos) (d)

Vegetationstyp: Potamogetonion pectinati Fragmentges. (PP-FG)
Unterwasservegetation:
Elodea nuttallii ( Schmalblättrige Wasserpest) (d), Callitriche spec. ( Wasserstern (unbestimmt)) (f)

Vegetationstyp: Sambuco-Salicion capreae Fragmentges. (SAL-FG)
1. (obere) Baumschicht:
Salix rubens (S. alba x fragilis) ( Hohe Weide) (fl)

Vegetationstyp: Polygono brittingeri-Chenopodietum rubri (P-CHE)
Krautschicht:
Brassica nigra ( Schwarzer Senf) (f), Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia ( Ampfer-Knöterich) (l),
Xanthium saccharatum ( Zucker-Spittklette) (s)

Vegetationstyp: Ranunculetum scelerati (RSCE)
Krautschicht:
Callitriche spec. ( Wasserstern (unbestimmt)) (f), Persicaria hydropiper ( Wasserpfeffer-Knöterich) (fl),
Rorippa palustris ( Kleinblütige Sumpfkresse) (fl), Veronica catenata ( Roter Wasser-Ehrenpreis) (fl),
Limosella aquatica ( Schlammkraut) (s), Ranunculus sceleratus ( Gift-Hahnenfuss) (s)

Vegetationstyp: Rorippo sylvestris-Agrostietum stoloniferae (RO-A)
Krautschicht:
Rorippa sylvestris ( Wilde Sumpfkresse) (dl), Agrostis stolonifera agg. ( Weißes Straussgras Sa.) (f),



Lysimachia nummularia ( Pfennigkraut) (f), Persicaria hydropiper ( Wasserpfeffer-Knöterich) (f),
Phalaris arundinacea ( Rohr-Glanzgras) (fl), Pulicaria vulgaris ( Kleines Flohkraut) (s), Veronica
catenata ( Roter Wasser-Ehrenpreis) (s)

Diagnostisch relevante Tierarten:

- Charadrius dubius (Flussregenpfeifer)

- Actitis hypoleucos (Flussuferläufer) (Bem.: Gastvogel)

Bedeutung, Entwicklungstendenz:

- stark beeinträchtigt

- regionale Bedeutung

- Situation unverändert

Gefährdung:

- Gewässerverunreinigung (Sport, Erholung) (Schaden) Bemerkung: erhebliche Vermüllung mit Lagertätigkeit

- Freizeitaktivitäten (Sport, Erholung) (Schaden) Bemerkung: Feuerstellen, Sportfischerei

- Störung Brutgeschäft (Sport, Erholung) (Schaden)

Massnahmenvorschläge:

- LB-Ausweisung

- Erhaltung des Kleinreliefs (Bemerkung: Uferbänke, Flutmulden)

- Beschränkung der Freizeitaktivitäten

- Absperrung, Auszäunung von Flächen

- Altholz erhalten

- der Sukzession überlassen

LAGE

Naturräumliche Zuordnung:

Köln-Bonner Rheinebene (NHE-CODE 551)

Regierungsbezirk: Düsseldorf

Kreis: Mettmann Gemeinde: Monheim

Höhe über N.N.: von 35 m bis 40 m

BEARBEITUNG

23.06.2008 Kartierung/ Beobachtung , Kartier-, Planungsbüro

public Report generiert:20240920      domainobjectid: 1936142     Edate: 20090605     geometrytype: polygon



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biotope – gesetzlich geschützt 



Biotoptypen (BT)

Kennung: BT-4907-0016-2008 

digitalisierte Flächengröße: 0.6328 ha     Digitalisierungsmaßstab: Maßstab 1:5.000

FFH-LRT (= Lebensraumtyp des Anhang I der FFH-Richtlinie)

§ BT (= gemäß §30 BNatschG bzw. §42 LNatschG gesetzlich geschützter Biotop)

LEBENSRAUMTYP, BIOTOPTYP, VEGETATION UND PFLANZEN

91E0 - Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder

§ AE0 - Weidenwald
gesetzl. geschützter Biotop: Auwälder
   ta = starkes Baumholz (BHD 50 bis 80 cm)

   stv = episodisch überflutet

   stv2 = auf Auwaldstandort

   os = gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden

   ta1 = mittleres Baumholz (BHD 38 bis 50 cm)

Bemerkung: Weiden-Auenwald

Vegetationstyp: Salicetum albae (SAL)

1. (obere) Baumschicht:

Salix alba ( Silber-Weide) (d), Fraxinus excelsior ( Esche) (l), Salix fragilis s.str. ( Bruch-Weide) (l),

Salix rubens (S. alba x fragilis) ( Hohe Weide) (l)

Strauchschicht:

Acer negundo ( Eschen-Ahorn) (l), Sambucus nigra ( Schwarzer Holunder) (l)

Krautschicht:

Urtica dioica ( Große Brennessel) (d), Arctium lappa ( Große Klette) (f), Calystegia sepium s.l. ( Echte

Zaunwinde) (f), Lysimachia nummularia ( Pfennigkraut) (f), Lythrum salicaria ( Gemeiner

Blutweiderich) (f), Rubus caesius ( Kratzbeere) (f), Cuscuta lupuliformis ( Pappel-Seide) (fl), Galinsoga

ciliata ( Zottiges Franzosenkraut) (fl), Persicaria hydropiper ( Wasserpfeffer-Knöterich) (fl), Helianthus

tuberosus ( Topinambur) (l), Heracleum mantegazzianum ( Riesen-Bärenklau) (l), Impatiens

glandulifera ( Drüsiges Springkraut) (l), Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia ( Ampfer-Knöterich)

(l), Phragmites australis ( Schilf) (l), Iris pseudacorus ( Gelbe Schwertlilie) (s)

BEWERTUNG DES ERHALTUNGSZUSTANDES DER FFH-LEBENSRAUMTYPEN

LRT 91E0

Gesamtwert B



Gesamtwert B

LR-typische Strukturen B

Vollständigkeit des LR-
typischen Arteninventars

A

Beeinträchtigungen C Uferunterhaltung, Neophyten

Allgemeine Bemerkungen:

Biotoptypen und Zusatzcodes(teilweise) wurden aufgrund der neuen Kartieranleitung 2015 neu kodiert. Eine

Überprüfung ist im Rahmen der Fortschreibung erforderlich.

LAGE

Naturräumliche Zuordnung:

Köln-Bonner Rheinebene (NHE-CODE 551)

Regierungsbezirk: Düsseldorf

Kreis: Mettmann Gemeinde: Monheim

Höhe über N.N.: 41 m

BEARBEITUNG

23.06.2008 Kartierung/ Beobachtung , Kartier-, Planungsbüro

29.08.2016 techn. Nachbearbeitung durch LANUV , Mitarbeiter(-in) des LANUV

public Report generiert:20240920      domainobjectid: 4347497     Edate: 20180220     geometrytype: polygon



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landschaftsschutzgebiete 



Landschaftsschutzgebiete (LSG)

LINFOS-Kennung: LSG-4807-0013
Gebietsname: LSG-Rheinufer

Digitalisierte Fläche: 244.1738 ha     offizielle Fläche: 244.0000
ha    Digitalisierungsmaßstab: Maßstab 1:5.000

Schutzziel:
Im Gebiet ist folgender Lebensraumtyp nach Anhang
I der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie)
vom 21. Mai 1992 vertreten:
- Fluss mit Schlammbänken und einjähriger
Vegetation sowie Laichplätzen, Jungfisch-,
Nahrungs- und Ruhehabitaten für heimische
Wanderfische und nicht wandernde Arten nach
Anhang II der FFH-Richtlinie.
Außerdem kommen hier folgende Arten der Anhänge
der FFH-Richtlinie vor:
- Heimische Wanderfische und nicht wandernde
Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie:
- Flussneunauge
- Maifisch
- Lachs
- Bitterling
- Steinbeißer
- Groppe
- Meerneunauge.
Die Festsetzung dieses Landschaftsschutzgebietes
erfolgt gemäß § 26 Abs. 1 Nr. 1 bis 3,
insbesondere:
- wegen der Lage von Teilen des Gebietes innerhalb
der FFH-Gebietes "Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef"
(DE-4405-301)
- zur Erhaltung und Optimierung der im FFHGebiet
"Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef" (DE-4405-301)
befindlichen Fisch- und Laichschonbezirke,
- wegen der Bedeutung als Lebensraum für
Steinkauz und Höhlenbrüter und
- wegen der Bedeutung als Amphibienlaichplatz
und als Enten- und Limikolenrastplatz.

Links auf externe Dokumente

http://legaldocs.naturschutzinformationen.nrw.de/legaldocs/LP Kreis Mettmann_Karte
Langenfeld.pdf
http://legaldocs.naturschutzinformationen.nrw.de/legaldocs/LP Kreis Mettmann_Karte
Monheim.pdf



http://legaldocs.naturschutzinformationen.nrw.de/legaldocs/LP Mettmann_Text.pdf

Verwaltungstechnische Angaben

Schutzstatus:
LSG, bestehend

Verfahrensstand:
LP rechtskraeftig

Gültigkeit:
Inkraft seit: 1984, Inkraft: 2012, außerkraft: 9999

Amtsblatt / LP:
LP Mettmann (2012-09-16)( Bem.: 5.Änderung)
LP Mettmann alt (1984-07-04)
LP Mettmann alt (2005-09-01)( Bem.: 4.Aenderung)

Digitalisiermaßstab:
Maßstab 1:5.000

Allgemeine Bemerkungen:
Digitale Abgrenzung von der kreisfreien Stadt Mettmann uebernommen (August 2013).

LAGE

Regierungsbezirk: Düsseldorf
Kreis: Mettmann Gemeinde(n): Monheim

öffentlicher Report generiert:20250117      domainobjectid: 3932933     Edate: 20160920
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Flächennutzung nach ATKIS:

Benennung:

Auftraggeber:

Zeichnungs-Nr:

bearb.

Maßstab:

gepr.

Anlage

BIESKE UND PARTNER

Im Pesch 79  D-53797 Lohmar  Tel.: +49 2246 9212-0   Fax: +49 2246 9212-99
Beratende Ingenieure GmbH

168/022-015-25-2

07.02.2025  DN

1 : 10.000

UNIFERM GmbH & Co. KG

Flächennutzungsplan

Wasserrechtsantrag UNIFERM Monheim

13

" MB

Flächennutzung © Land NRW (2025), Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0, Datensatz (URI):
www.opengeodata.nrw.de

Wasserschutzgebiet ©  Bundesanstalt für Gewässerkunde, Bezirksregierung Köln,
Aktualisierungsdatum: 03.03.2023
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Schutzzone II

Schutzzone IIIA

Brunnen geplant

pot. Einzugsgebiet

einer wasserrechtlichen Bewilligung gehörend:
Zum heutigen Antrag auf Erteilung

................................

Antragstellerin :

................................

Sachbearbeiterin :
BIESKE UND PARTNER
Beratende Ingenieure GmbH
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Zum heutigen Antrag auf Erteilung 

einer wasserrechtlichen Bewilligung gehörend: 
 
 
 
 
 
            Antragstellerin:                                                                                      Sachbearbeiterin: 

     
 
                                                                                                            

            .................................                                                    .................................                                      
  
 

 

 













Benennung:

Auftraggeber:

Zeichnungs-Nr:

bearb.

Maßstab:

gepr.

BIESKE UND PARTNER

Im Pesch 79  D-53797 Lohmar  Tel.: +492246/9212-0  Fax: +492246/9212-99
Beratende Ingenieure GmbH

Anlage

168/022-017-25-3
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03.04.2025 EU

UNIFERM GmbH & Co. KG

Ausbaukonzept Neubrunnen Bu5

Wasserrechtsantrag UNIFERM Monheim

" MB

einer wasserrechtlichen Bewilligung gehörend:
Zum heutigen Antrag auf Erteilung

................................

Antragstellerin :

................................

Sachbearbeiterin :
BIESKE UND PARTNER
Beratende Ingenieure GmbH
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     ca. - 27,50

     ca. +  0,50

     ca. -   1,00

     ca. - 14,50

     ca. - 25,00

     ca. - 12,50

     ca. - 11,50

     ca. - 24,50

     ca. ±  0,00

Bohrend-Ø 1.500 mm

ca.12,50 m Filterkiesschüttung Ø 3,15 - 5,60 mm
DIN 4924

ca. 2,50 m Filtersandschüttung Ø 0,7 - 1,4 mm
DIN 4924

ca. 3,00 m Sumpfrohr DN 800
Edelstahl 1.4751

ca.10,00 m Wickeldrahtfilterrohr DN 800
Edelstahl 1.4751
sw = 2,0 mm

ca. 1,00 m Gegenfilter Ø 0,7 - 1,4 mm
DIN 4924

ca. 1,00 m Tonabdichtung

ca.13,50 m Vollwandrohr DN 800
Edelstahl 1.4751

ca. 1,50 m Kopfrohr DN 800
Edelstahl 1.4751

ca.10,50 m Ton-Zement-Suspension

ca. - 1,20

Mu

fS - mS, g, braun

mS bis gS, fg-mg, braun

U, t, hellbraun

mS bis gS, hellbraun

fG bis mG, ms - gs, hellbraun

fS bis mS, hellbraun

fG bis mG, ms-gs, hellbraun

fG bis gG, x, s, hellbraun

fG bis gG, hellbraun

fG bis gG, x, s, hellbraun

fG bis gG, s, hellbraun

fG bis mG, s, hellbraun

ms bis gS, g, hellbraun

fG bis gG, ms - gs, hellbraun

fG bis gG, x, s, hellbraun

fS bis mS, hellbraun

fS bis mS, grau

ca. - 4,20

ca. - 5,10

ca. - 8,20

ca. - 9,10
ca. - 9,60

ca. - 11,70

ca. - 14,00

ca. - 15,90

ca. - 16,70

ca. - 18,00

ca. - 21,20

ca. - 21,80

ca. - 22,40

ca. - 24,60

ca. - 26,20

ca. - 27,00

ca. - 0,30
ca. ±0,00
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Schichtenverzeichnis Ausbauprofil

WSP. in Ruhe     ca. - 10,40
     ca. - 10,50

Schichtenprofil übernommen von Brunnen Bu3
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Pumpenfragebögen  
(übernommen aus Unterlagen  der UNIFERM GmbH & Co. KG) 

 

 
Zum heutigen Antrag auf Erteilung 

einer wasserrechtlichen Bewilligung gehörend: 
 
 
 
 
 
            Antragstellerin:                                                                                      Sachbearbeiterin: 

     
 
                                                                                                            

            .................................                                                    .................................                                      
  
 

 

 



Per E-Mail an: Dezernat54@brd.nrw.de 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 54 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

Pumpenfragebogen 

Kontaktdaten 

UNIFERM GmbH & Co. KG Betreiber/in: 

Anschrift: Industriestr. 2, 40789 Monheim 

Ansprechperson: Dr. Stefan Hugenbruch 

Telefon / E-Mail: +49 2173 4909-526 , stefan.hugenbruch@uniferm.de 

Brunnen 

Bezeichnung: Brunnen Bu1 

Koordinaten (ETRS89/UTM): Ost: 352685,6 

Nord: 3659581,6 

Erlaubnis/Bewilligung vom 2.10.95 Az.: 04.16.21-42/92 

Leistungsdaten der Pumpe 

KSB Hersteller: 

UPA 250 C / UMA 200 D Typenbezeichnung: 

Art der Pumpe: Unterwassermotorpumpe 

Einbaujahr: 

Einbautiefe (m u. GOK): 

Antriebsleistung (kW): 54,38 kW 

Förderhöhe (m) bei max. Leistung: 45,14 m 

Maximaler Förderstrom (m?/h): Br 314,19 m?/h 

Datum, Unterschrift Betreiber/in 

Stand 12/2022



Per E-Mail an: Dezernat54@brd.nrw.de 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 54 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

Pumpenfragebogen 

Kontaktdaten 

UNIFERM GmbH & Co. KG Betreiber/in: 

Anschrift: Industriestr. 2, 40789 Monheim 

Ansprechperson: Dr. Stefan Hugenbruch 

Telefon / E-Mail: +49 2173 4909-526 , stefan.hugenbruch@uniferm.de 

Brunnen 

Bezeichnung: Brunnen Bu2 

Koordinaten (ETRS89/UTM): Ost: 392942,9 
Nord: 5659609,3 

2.10.95 az: 54.16.21-42/92 Erlaubnis/Bewilligung vom 

Leistungsdaten der Pumpe 

Hersteller: 

Typenbezeichnung: 

Art der Pumpe: 

Einbaujahr: 

Einbautiefe (m u. GOK): 

Antriebsleistung (kW): 

Förderhöhe (m) bei max. Leistung: 

Maximaler Förderstrom 

Datum, Unterschrift Betreiber/in 

Stand 12/2022 



Per E-Mail an: Dezernat54@brd.nrw.de 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 54 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

Pumpenfragebogen 

Kontaktdaten 

Betreiberfir: UNIFERM GmbH & Co. KG 

Anschrift: Industriestr. 2, 40789 Monheim 

Dr. Stefan Hugenbruch Ansprechperson: 

Telefon / E-Mail: +49 2173 4909-526 , stefan.hugenbruch@uniferm.de 

Brunnen 

Bezeichnung: Brunnen Bu3 

Koordinaten (ETRS89/UTM): Ost: 392498,9 

Nord: 5659651,9 

Erlaubnis/Bewilligung vom 2.10.95 Az.: 54.16.21-42/92 

Leistungsdaten der Pumpe 

Hersteller: KSB 

Typenbezeichnung: UPA 250 C / UMA 200 D 

Art der Pumpe: Unterwassermotorpumpe 

Einbaujahr: 

Einbautiefe (m u. GOK): 

Antriebsleistung (kW): 54,38 kW 

Förderhöhe (m) bei max. Leistung: 45,14 m 

314,19 m?/h Maximaler Förderstrom (m?/h): 

Datum, Unterschrift Betreiber/in 

Stand 12/2022 



Per E-Mail an: Dezernat54@brd.nrw.de 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Dezernat 54 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

Pumpenfragebogen 

Kontaktdaten 

UNIFERM GmbH & Co. KG Betreiber/in: 

Anschrift: Industriestr. 2, 40789 Monheim 

Ansprechperson: Dr. Stefan Hugenbruch 

Telefon / E-Mail: +49 2173 4909-526 , stefan.hugenbruch@uniferm.de 

Brunnen 

Bezeichnung: Brunnen Bv4 

Koordinaten (ETRS89/UTM): Ost: 392715,4 
Nord: 5659505, 1 

2.10.95 az: 54.16.21-42/92 Erlaubnis/Bewilligung vom 

Leistungsdaten der Pumpe 

KSB 

UPA 250 C / UMA 200 D 

Unterwassermotorpumpe 

Hersteller: 

Typenbezeichnung: 

Art der Pumpe: 

Einbaujahr: 

Einbautiefe (m u. GOK): 

Antriebsleistung (kW): 54,38 kW 

Förderhöhe (m) bei max. Leistung: 49,14 m 

314,19 m?/h Maximaler Förderstrom (m?/h): 

Datum, Unterschrift Betreiber/in 

Stand 12/2022 
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Legende:

Benennung:

Auftraggeber:

Zeichnungs-Nr:

bearb.

Maßstab:

gepr.

BIESKE UND PARTNER

Im Pesch 79  D-53797 Lohmar  Tel.: +492246/9212-0  Fax: +492246/9212-99
Beratende Ingenieure GmbH

Anlage 17

168/022-016-25-3

1 : 2.500

10.02.2025 DN

UNIFERM GmbH & Co. KG

Katasterplan

Wasserrechtsantrag UNIFERM Monheim

0 500 m100 200 300 400

Brunnen

Brunnen geplant

Geobasisdaten © Land NRW (2025), Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0, Datensatz (URI):
www.opengeodata.nrw.de

" MB

Flurstücke wasserrechtliche Bewilligung

einer wasserrechtlichen Bewilligung gehörend:
Zum heutigen Antrag auf Erteilung

................................

Antragstellerin :

................................

Sachbearbeiterin :
BIESKE UND PARTNER
Beratende Ingenieure GmbH

Auswirkungsbereich der Wasserentnahme


